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A. Problem 

Bei der Verabschiedung des Baugesetzbuches am 23. Oktober 
1986 hat der Deutsche Bundestag die Bundesregierung aufgefor-
dert, den Vollzug des neuen Städtebaurechts zu verfolgen und 
unter anderem über die Entwicklung in Dörfern und kleinen Orten 
sowie die Maßnahmen zu ihrer städtebaulichen Erneuerung ein-
schließlich der Verkehrssituation zu berichten. 

B. Lösung 

Die Bundesregierung hat am 31. Januar 1990 den Bericht zur 
Erneuerung von Dörfern und kleinen Orten vorgelegt. Da der 
Bericht ausschließlich auf die Verhältnisse in den alten Bundeslän-
dern abzielte, legte die Bundesregierung im Dezember 1991 einen 
Anhang zum Dorferneuerungsbericht in bezug auf die neuen 
Bundesländer vor. 

Der Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau emp-
fiehlt einstimmig, die Beschlußempfehlung anzunehmen. 
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C. Alternativen 

wurden im Ausschuß nicht erörtert. 

D. Kosten 

Keine 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag begrüßt den von der Bundesregie-
rung vorgelegten „Bericht zur Erneuerung von Dörfern und 
kleinen Orten (Dorferneuerungsbericht)". Zusammen mit dem 
im Februar 1991 vorgelegten Anhang über die neuen Bundes-
länder ermöglicht dieser Bericht eine erste Bestandsaufnahme 
der strukturpolitischen Dimensionen der städtebaulichen 
Erneuerungsaufgaben in ländlichen Regionen aus gesamt-
deutscher Sicht, beschreibt die Aufgaben und nimmt eine 
umfassende Analyse der Instrumente der Dorferneuerung 
vor. 

II. Der Deutsche Bundestag weist auf der Grundlage der Berichts-
ergebnisse darauf hin, daß es zur Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse in allen Teilräumen der Bundesrepublik 
Deutschland in zunehmendem Maße einer wachsenden Auf-
merksamkeit für Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung 
in den Kleinstädten, Dörfern, kleinen Orten und Ortsteilen 
bedarf. Insbesondere die Kleinstädte und Dörfer der neuen 
Länder sind in ihrer Gesamtheit mit ihren ortsbildprägenden, 
denkmalwerten Gebäudebeständen und ihrer Siedlungsstruk-
tur nicht nur als Zeugen der Vergangenheit erhaltenswert, 
sondern bieten für die Zukunft vieler ländlicher Regionen auch 
Entwicklungsmöglichkeiten. Dabei sollte die Förderung des 
Denkmalschutzes verbessert werden. 

Der Deutsche Bundestag forde rt  die Bundesregierung auf, 
dafür Sorge zu tragen, daß die Förderung der Dorferneuerung 
im Rahmen der Städtebauförderung zu einer dauerhaften 
Perspektive im Hinblick auf die Erneuerung dörflicher Sied-
lungen ausgebaut und auf einem hohen Niveau stabilisiert 
wird. 

Der Deutsche Bundestag unterstreicht ausdrücklich die Not-
wendigkeit der Verbesserung des öffentlichen Personennah-
verkehrs in der Fläche. Förderungen in diesem Bereich tragen 
unmittelbar zur Verbesserung und Stabilisierung der Verhält-
nisse im ländlichen Raum bei. 

Dorferneuerung beinhaltet die Sicherung und Stärkung der 
Wohnsituation und muß durch Verknüpfung städtebaulicher, 
verkehrlicher, wirtschaftsfördernder und agrarstruktureller 
Maßnahmen zur umfassenden Strukturverbesserung führen. 
Dabei ist die Altlastenproblematik mit einzubringen. 

Der Deutsche Bundestag begrüßt Pilotprojekte, die im Rahmen 
der Ressortforschung Lösungsmöglichkeiten und Ansätze für 
städtebauliche Erneuerungsstrategien im ländlichen Raum 
zum Inhalt haben. In diesem Zusammenhang sind insbeson-
dere die Forschungsfelder des Bundesministeriums für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau „Nachbarschaftsladen 
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2000 als Dienstleistungseinheit für den ländlichen Raum" und 
„Einbindung städtebaulicher Aktivitäten im ländlichen Raum 
in überörtliche Handlungskonzepte" hervorzuheben. 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Instrumente der 
Dorferneuerung zu prüfen und flexibel weiterzuentwickeln. 

III. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 
angesichts der sich schnell wandelnden Rahmenbedingungen 
und Veränderungen sowohl im geeinten Deutschland als auch 
in West- und Osteuropa mit ihren tiefgreifenden Auswirkun-
gen auf die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung, die 
Handlungsgrundlagen und deren Einsatz in Kleinstädten, in 
Dörfern und kleinen Gemeinden, einen weiteren Bericht zur 
Erneuerung von Dörfern und kleinen Orten im Jahre 1995 
vorzulegen. 

Bonn, den 23. September 1992 

Der Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 

Werner Dörflinger 

Vorsitzender 

Iris Gleicke 

Berichterstatterin 

Hans-Wilhelm Pesch 

Berichterstatter 
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Bericht der Abgeordneten Iris Gleicke und Hans-Wilhelm Pesch 

1. Der Deutsche Bundestag hat noch in der 11. Wahl-
periode den Bericht der Bundesregierung zur 
Erneuerung von Dörfern und kleinen Orten (Dorf-
erneuerungsbericht) — Drucksache 11/6346 — als 
Unterrichtung durch die Bundesregierung gemäß 
§ 80 Abs. 3 GO-BT am 27. April 1990 an den 
Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau federführend und an den Innenausschuß, 
den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten sowie an den Ausschuß für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit zur Mitberatung 
überwiesen. 
In seiner 13. Sitzung in der 12. Wahlperiode hat der 
Deutsche Bundestag die Unterrichtung durch die 
Bundesregierung erneut dem Ausschuß für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau federführend 
überwiesen. Zur Mitberatung wurde die Vorlage 
dem Innenausschuß und dem Ausschuß für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten überwiesen. 
Der Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit hat die Vorlage in der 11. Wahl-
periode nicht beraten. 
Der Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten hat die Unterrichtung in der 11. Wahl-
periode in seiner 82. Sitzung am 30. Mai 1990 
abschließend beraten und sie zur Kenntnis genom-
men. In der 12. Wahlperiode hat der Ausschuß in 
seiner 38. Sitzung am 3. Juni 1992 einstimmig 
beschlossen, an diesem Votum festzuhalten. 
Der Innenausschuß hat die Vorlage in seiner Sit-
zung am 3. Juni 1992 abschließend beraten. Er 
empfiehlt mehrheitlich, die Unterrichtung zur 
Kenntnis zu nehmen. Weiterhin regt er an, die 
Bundesregierung aufzufordern, einen weiteren 
Bericht zur Erneuerung von Dörfern und kleinen 
Orten bis 1996 vorzulegen. 
Im Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau wurde die Unterrichtung durch die Bun-
desregierung zuerst in der 11. Wahlperiode in der 
78. Sitzung am 19. September 1990 beraten. 
Abschließend hat der Ausschuß die Vorlage in 
seiner 38. Sitzung am 24. Juni 1992 beraten. 
Der Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau empfiehlt einstimmig, die Beschluß-
empfehlung anzunehmen. 

2. Bei der Verabschiedung des Baugesetzbuches hat 
der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auf-
gefordert, den Vollzug des neuen Städtebaurechts 
zu verfolgen und dabei u. a. über die „Entwicklung 
in Dörfern und kleinen Orten sowie die Maßnah

-

men zu ihrer städtebaulichen Erneuerung ein-
schließlich der Verkehrssituation" zu berichten. 
Der vorliegende Bericht trägt der Aufforderung 
hinsichtlich der Entwicklung in Dörfern und klei-
nen Orten Rechnung. Er zeigt Entwicklungsper-
spektiven dörflicher Siedlungen, definiert die 
Bedeutung der Erneuerung von Dörfern und klei-
nen Orten, beschreibt die Aufgaben und Konzepte 
der städtebaulichen Erneuerung von Dörfern und 
kleinen Orten und gibt schließlich einen Überblick 
über die Instrumente zur Erneuerung von Dörfern 
und kleinen Orten. Im Dezember 1991 erschien ein 
Anhang im Hinblick auf die neuen Länder, der sich 
mit der abweichenden Ausgangssituation, dem 
städtebaulichen Erneuerungsbedarf, den Ansätzen 
der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung 
sowie einem Ausblick befaßt. 

3. Die Fraktionen im Ausschuß begrüßen den Dorf-
erneuerungsbericht und den Anhang zum Bericht 
im Hinblick auf die neuen Länder. Alle Fraktionen 
sind übereinstimmend der Meinung, daß der 
Bericht und die Anlage eine ausführliche und 
wertvolle Analyse der Situation in den alten und in 
den neuen Bundesländern darstellen. 

Der Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau hat sich im Rahmen der Behandlung des 
Dorferneuerungsberichtes ein umfassendes Bild 
von dem Stand der Dorferneuerung gemacht. Ein 
Besuch im Landkreis Stade sorgte neben den in der 
Vorlage beschriebenen Fallbeispielen für eine 
Information des Ausschusses vor Ort. Dabei über-
zeugte sich der Ausschuß vom Erfolg und vom 
hohen Niveau der Dorferneuerungsmaßnahmen in 
den alten Bundesländern. In Wiesenburg (Land 
Brandenburg) konnte sich der Ausschuß am 
21. Mai 1992 über erste Ansätze städtebaulicher 
Erneuerung, vor allem aber über den Umfang des 
städtebaulichen Erneuerungsbedarfs und über die 
damit verbundenen Aufgabenfelder in den neuen 
Bundesländern informieren. 

Der vom Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau am 19. September 1990 von der 
Bundesregierung erbetene und im Dezember 1991 
als Anhang zum Dorferneuerungsbericht erschie-
nene Bericht im Hinblick auf die neuen Bundeslän-
der zeigte sich dabei als eine bedeutende erste 
Bestandsaufnahme zur Beurteilung der struktur-
politischen Dimension der städtebaulichen Er-
neuerungsaufgaben in ländlichen Regionen aus 
gesamtdeutscher Sicht und ist diesem Bericht als 
Anlage beigefügt. 

Bonn, den 23. September 1992 

Hans-Wilhelm Pesch 

Berichterstatter 

Iris Gleicke 

Berichterstatterin 
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Anlage 

BUNDESMINISTERIUM FÜR RAUMORDNUNG, 
BAUWESEN UND STÄDTEBAU 
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0.  Hauptaussagen 

1. Der städtebauliche Bericht der Bundesregierung 
zur Dorferneuerung vom Jahre 1990 für die alten 
Länder enthält aktuelle und umfassende Problem-
analysen und Überlegungen zur Weiterentwick-
lung der städtebaulichen Erneuerung von Dörfern 
und Ortsteilen. Anknüpfend an die Fragestellun-
gen dieses Berichts hat der vorliegende ergän-
zende Teil das Ziel, eine erste Analyse der Pro-
blemlage der Dörfer und Kleinstädte in den neuen 
Ländern vorzunehmen. 

Er soll damit helfen, eine Informationslücke zu 
schließen. Der die Siedlungsstruktur in den neuen 
Ländern weit stärker als in den alten Ländern 
prägende Charakter der Kleinstädte und Dörfer 
findet in diesem ergänzenden Teil wesentliche 
Beachtung. Die größere Zahl der politisch und 
administrativ selbständigen kleinen Gemeinden 
auf der örtlichen Ebene ist in den neuen Ländern 
sowohl auf die bisher ausgebliebene Gebiets-
reform als auch auf die Kleinteiligkeit des beste-
henden Siedlungsnetzes zurückzuführen. 

Für die stärkere Einbeziehung der Kleinstädte der 
neuen Länder in diesen Bericht sprachen insbeson-
dere folgende Gründe: 

— Viele dieser Kleinstädte in den neuen Ländern 
sind hinsichtlich der Einwohnerzahlen mit nicht-
städtischen Gemeinden in den alten Ländern 
vergleichbar. Insbesondere bet rifft das die 
Gemeindegrößenklassen bis 10 000 Einwohner. 

— Vorrangig im ländlichen Raum nehmen die 
Kleinstädte eine besondere Rolle als Arbeits-
platzstandorte, als zentrale Orte mit Versor-
gungsfunktionen im privaten und öffentlichen 
Bereich und als Kristallisationspunkte für die 
Entwicklung neuer Wirtschaftsstrukturen nach 
dem politischen und wirtschaftlichen Umbruch 
ein. Sie haben folglich einen maßgeblichen 
Einfluß auf die Lebensqualität der Umlandbe-
völkerung in den Dörfern und die Stabilisierung 
des ländlichen Raumes insgesamt. 

2. Die Analyse der wirtschaftlichen, demographi-
schen und infrastrukturellen Situa tion bestätigt 
eine „Schlüsselfunktion" der kleinen Städte und 
auch größeren Dörfer besonders in den dünner 
besiedelten nördlichen Regionen der ehemaligen 
DDR oder in jenen Regionen, die schon über 
längere Zeiträume von massiver Abwanderung der 
Bevölkerung be troffen waren und in denen der 
Arbeitsplatzabbau in der Landwirtschaft eine wei-
tere Destabilisierung befürchten läßt. 

Diese angesprochene „Schlüsselfunktion" der 
Kleinstädte und größeren Dörfer umfaßt die Wei-
terentwicklung der differenzierten und fein geglie-
derten Siedlungsstruktur mit baulich intakten und 
funktionsfähigen zentralen Orten und ländlichen 

Gemeinden als attraktive Wohnorte und als Vor-
aussetzung für die Entwicklung einer vielfältigen 
Wirtschaftsstruktur auch in den ländlichen Räu-
men. 

Die Kleinstädte und Dörfer der neuen Länder sind 
in ihrer Gesamtheit mit ihren in großem Umfang 
erhalten gebliebenen denkmalwerten Gebäude-
beständen sowie Ortsbild- und Grundrißstrukturen 
nicht nur als Zeuge der Vergangenheit erhaltens-
wert, sondern dürften für die Zukunft vieler länd-
licher Regionen auch Entwicklungsmöglichkeiten 
bieten (Attraktivität für den Fremdenverkehr und 
als Wohn- und Gewerbestandort). Die Sicherung, 
der Erhalt und die Erneuerung der städtebaulichen 
Strukturen in diesen kleinen Gemeinden müssen 
mit hoher Dringlichkeit angegangen werden, um 
den drohenden Verlust noch vorhandener Bausub-
stanzen und Strukturen zu verhindern und um die 
mit dem politischen und wirtschaftlichen Umbruch 
und der staatlichen Vereinigung wirksam gewor-
denen Entwicklungspoten tiale in den Prozeß der 
städtebaulichen Erneuerung einbinden zu kön-
nen. 

3. Die Darstellung der Ausgangssituation und der 
Probleme der städtebaulichen Erneuerung in den 
Kleinstädten und Dörfern der neuen Länder ver-
deutlicht wesentliche Unterschiede zur Situation in 
den dortigen Mittel- und Großstädten sowie in den 
alten Ländern. 

In den Kleinstädten und Dörfern der ehemaligen 
DDR sind städtebauliche Mängel und Mißstände 
nicht auf einzelne typische Problemquartiere 
beschränkt, sondern regelmäßig und flächenhaft 
über das gesamte Gemeindegebiet verstreut. Auch 
ist anders als in den alten Ländern eine funktionie-
rende technische Infrastruktur allenfalls in Ansät-
zen vorhanden. So bilden im dörflichen Bereich als 
auch in den Kleinstädten insbesondere der Trink-
wasser- und Abwasserbereich sowohl hinsichtlich 
der Dringlichkeit des Handelns als auch bezüglich 
der Höhe der notwendigen Anforderungen einen 
Schwerpunkt für Erneuerungsmaßnahmen. Die 
Mängel in der Lebensqualität werden besonders 
für den immobilen Teil der Dorfbewohner bemerk-
bar. Für diese Bevölkerungsgruppe werden die 
Nutzung höherrangiger Serviceleistungen, eine 
medizinische Vorsorge, aber auch Behördengänge 
erheblich erschwert oder sie erfordern einen 
bedeutenden Zeitaufwand. Diesen Zeitaufwand 
deshalb, weil die Einrichtungen und der öffentliche 
Personennahverkehr, unrentierlich geworden, im-
mer stärker abgebaut werden. 

Abgesehen von den flächenhaft ausgeprägten 
Infrastrukturdefiziten konzentrieren sich die Er-
neuerungsaufgaben sowohl in Kleinstädten als 
auch in Dörfern schwerpunktmäßig auf die Stadt- 
und Ortskernbereiche mit der ältesten und gleich 
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zeitig historisch wertvollsten Bausubstanz. Teil-
weise sind es vollständig erhaltene Stadtkerne, 
teilweise wertvolle Einzelgebäude, die zum 
Schwerpunkt von Maßnahmen der Sicherung bzw. 
der umfassenden Erneuerung bei gleichzeitiger 
Stabilisierung der Ortskernfunktionen werden soll-
ten. 

In vielen Gemeinden besteht darüber hinaus ein 
immenser Handlungsbedarf bei der Verbesserung 
des in der Grundstruktur erhaltenen Ortsbilds 
durch weniger aufwendige, kleinteilige Instand-
setzungs- und Erneuerungsmaßnahmen im priva-
ten und öffentlichen Bereich. Der hohe Stellenwert, 
der Fragen der Wieder- und Umnutzung sowohl in 
den Dörfern als auch in den Kleinstädten zukommt, 
verdeutlicht besonders, in welchem Maße funktio-
nale Probleme das künftige Aufgabenspektrum der 
städtebaulichen Erneuerung in den neuen Ländern 
prägen. Bei der quartierbezogenen Neuordnung 
von Nutzungsstrukturen, die oft — wie z. B. im 
Bereich Einzelhandel — auch die Integration neuer 
Funktionen in die historischen Zentrenbereiche 
umfassen soll, gilt es vor allem, die Funktionsfähig-
keit der Siedlungseinheiten insgesamt zu sichern 
bzw. wiederherzustellen. Die vorhandene histori-
sche Substanz, aber auch Baulücken und Brachflä-
chen in den Stadt- und Ortsmitten sind hierbei als 
wichtiges Potential für die künftige gemeindliche 
Entwicklung anzusehen. Voraussetzung hierfür 
dürfte in vielen Kleinstädten und Dörfern sein, daß 
die bestehenden oder absehbaren Probleme in den 
Bereichen „Verkehr" und „öffentliche Infrastruk-
tur" im Zusammenhang mit Maßnahmen der städ-
tebaulichen Erneuerung bewältigt werden kön-
nen. Hinzu kommen vor allem in den Dörfern jene 
zahlreichen Erneuerungsaufgaben, die im Zusam-
menhang mit der Weiterentwicklung der landwirt-
schaftlichen Funktionen stehen. 

4. Die Entwicklung in den größeren Städten war in 
der Vergangenheit durch baulichen Substanzver-
fall und die massiven stadtstrukturellen Eingriffe 
durch Neubauten gekennzeichnet. Dies bewirkt 
heute begründetermaßen eine besondere öffent-
liche Aufmerksamkeit und einen schwerpunktmä-
ßigen Einsatz der Finanzhilfen von Bund und 
Ländern zur städtebaulichen Erneuerung in den 
Groß- und Mittelstädten. 

Die neueren Erfahrungen der Städtebaupolitik in 
den alten Ländern, aber insbesondere auch die 
vorgenommene Bestandsaufnahme in den Klein

-

städten und Dörfern der neuen L ander, verdeutli-
chen jedoch, daß die Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse in allen Regionen der Bundes-
republik Deutschland in zunehmendem Maße auch 
einer wachsenden Aufmerksamkeit für Maßnah-
men der städtebaulichen Erneuerung in den Klein-
städten und Dörfern bedarf. 

Die Förderpolitik der städtebaulichen Erneuerung 
in den neuen Ländern entspricht diesem Anspruch 
zunehmend wirkungsvoller. Das äußert sich auch 
in der wachsenden Anzahl von Antragsbewilligun-
gen zur Förderung städtebaulicher Sanierungs-
maßnahmen in Kleinstädten und ländlichen Ge-
meinden. Sie kann dabei sowohl auf die bewährten 
Verfahren und Instrumente im Bereich der Städte-
bauförderung als auch die der Dorferneuerung und 
der städtebaulichen Planung zurückgreifen, wobei 
diese Verfahren und Instrumente unter den ande-
ren Bedingungen der neuen Länder innovativ und 
flexibel weiterentwickelt und gehandhabt werden 
sollten. 

Stadterneuerungspolitik — das bestätigen auch die 
Erfahrungen aus den zehn Modellvorhaben „Städ-
tebauliche Erneuerung in Kleinstädten und Dör-
fern der neuen Länder" — ist aber nicht nur 
Förderpolitik. Vor allem die Gemeinden selbst 
haben als Selbstverwaltungskörperschaften die 
zentrale Aufgabe, durch konzeptionelle und pla-
nerische Aktivitäten ihre jeweilige örtliche Er-
neuerungspolitik zu erarbeiten und die lokale 
Öffentlichkeit hierbei zur Mitwirkung zu ge-
winnen. 

Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen verbes-
sern das unmittelbare Lebensumfeld der Men-
schen und führen damit zu einer Verbesserung der 
Lebensqualität insgesamt und zu einer erhöhten 
Identifikation mit der Gemeinde. Für die kleinen 
Städte und Dörfer ist dies um so bedeutsamer, als 
sie ihre wichtige Aufgabe als Wohn-, Gewerbe- 
und Versorgungsstandorte in der Siedlungsstruk-
tur der neuen Länder nur dann erfolgreich und 
nachhaltig werden wahrnehmen können, wenn 
sie attraktive städtebauliche Rahmenbedin-
gungen bieten. Dies gilt sowohl für die dünnbe-
siedelten strukturschwachen Räume, wo weitere 
Abwanderungen verhindert werden sollten, 
als auch für kleine Gemeinden im Umland 
von Mittel- und Oberzentren, wo mit Stadt-
randwanderungen in das Umland zu rechnen 
ist. 

1. Ausgangssituation 

Die in den letzten 40 Jahren Planwirtschaft in der DDR 
praktizierte Verteilung der Investitionen des Woh-
nungsbaus, der Wirtschaft und der Infrastruktur vor-
rangig auf größere Städte und nur in geringem Maße 
auf Kleinstädte und ländliche Gemeinden hat bewirkt, 
daß sich letztere in dieser Pe riode in Größe und 
Struktur nur geringfügig verändert haben. Darin lie

-

gen neben der allgemein historisch geprägten Spezi-
fik die heutigen Besonderheiten der Siedlungsstruk-
tur der neuen Länder gegenüber der der alten Länder 
begründet. Bei den Aussagen dieses Berichts muß 
davon ausgegangen werden, daß in den alten Län-
dern nach der Verwaltungsreform 5 589 Gemeinden 
entstanden, in denen insgesamt 60,5 Millionen Ein- 
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wohner leben. Die neuen Länder stehen noch vor 
dieser Aufgabe, so daß hier zur Zeit 18,5 Millionen 
Einwohner in 7 565 selbständigen Gemeinden leben. 
Die Siedlungsstruktur der neuen Länder wird durch 
einen hohen Anteil kleiner Gemeinden, starke regio-
nale Unterschiede und deutliches Gefälle zwischen 
Stadt und Land bestimmt (s. Karte 1). 

Die historisch überkommenen städtischen und länd-
lichen Ortsstrukturen, deren Entwicklung sich teil-
weise bis in das Mittelalter zurückverfolgen läßt, sind 
jedoch häufig erhalten geblieben, auch wenn die 
Bausubstanz in erheblichem Maße verfallen ist und 
z. T. ihre ursprüngliche Funktion verloren hat. 

In den neuen Bundesländern muß die Erneuerung der 
Kleinstädte und Dörfer folglich in besonderem Maße 
als grundsätzliche Aufgabe sowohl zur Stärkung der 
Potentiale einzelner Siedlungen als auch zur Verbes-
serung der Effizienz des Siedlungssystems genutzt 
werden, um damit gezielt zur Entwicklung ausgewo-
gener Lebensverhältnisse in allen Landesteilen, zur 
Förderung des wirtschaftlichen Wachstums und zum 
Ausgleich der unterschiedlichen Wirtschaftskraft im 
Bundesgebiet beizutragen. 

1.1 Überblick über Kleinstädte und Dörfer im 
Siedlungssystem der neuen Länder 

Gemessen an ihrer Anzahl bilden die Kleinstädte und 
Dörfer die Masse der Gemeinden der neuen Länder. 
Von den insgesamt 7 565 Gemeinden haben die 
Dörfer und die Kleinstädte mit bis zu 10 000 Einwoh-
nern einen Anteil von 97 v. H. Rechnet man die 
Kleinstädte mit bis zu 20 000 Einwohnern dazu, 
wächst der Anteil auf 98,5 v. H. 

Ein Vergleich der Gemeindegrößenklassen zwischen 
den alten und neuen Bundesländern bei gleichzeitiger 
Zuordnung zu den Begriffen Kleinstadt, ländliche 
Gemeinde oder Dorf ist ausgehend von den unter-
schiedlichen historischen Entwicklungen und da-
durch geprägten Siedlungsstrukturen kaum möglich. 
In den alten Ländern wird üblicherweise bei Einwoh-
nerzahlen von 10 000 bis 25 000 von Kleinstädten 
gesprochen. Die untere Abgrenzung der Kleinstädte 
zu den ländlichen Großgemeinden, die aus der 
Gebietsreform der 70er Jahre entstanden sind, ist 
jedoch schwierig. 

Nach der statistischen Einteilung der ehemaligen 
DDR zählen zu Kleinstädten Gemeinden mit über 
2 000 bis 20 000 Einwohnern. 

Gemeinden mit unter 2 000 Einwohnern werden 
generell als ländlich eingestuft. 

Diese Klassifizierung berücksichtigte vor allem auch 
die historischen Aspekte vieler kleiner Städte, die 
durch dichte, kompakte städtische Strukturen, Platz-
und Gebäudeformen bestimmt sind. Typisch dafür 
sind die Ackerbürgerstädte, die ihren Bezug zur 
Landwirtschaft bisher noch nicht verloren hatten. 

Diese statistische Abgrenzung läßt in bezug auf die 
administrative Bedeutung und Funktion der Gemein-
den jedoch keine eindeutige Zuordnung zu. 

Sowohl Kleinstädte als auch landwirtschaftlich 
geprägte Gemeinden über 2 000 EW bildeten ländli-
che Siedlungszentren und stellen heute potentielle 
Unterzentren dar. 

Die Kleinteiligkeit des Siedlungsnetzes in den neuen 
Bundesländern wird an  folgendem deutlich: 

— Die 7 565 Gemeinden mit etwa 8 000 Ortsteilen 
und weiteren 10 000 Wohnplätzen bilden ein Netz 
von insgesamt etwa 26 000 Siedlungen; 

— von der Gesamtzahl der Gemeinden bilden die mit 
weniger als 2 000 EW einen Anteil von ca. 88 v. H. 
und 24 v. H. der Gesamtbevölkerung; 

— ein Anteil von ca. 48 v. H. aller Gemeinden, somit 
mehr als die Hälfte der vorgenannten Gruppe, 
haben weniger als 500 EW, und in ihnen wohnen 
ca. 7 v. H. der Gesamtbevölkerung. 

Die sehr räumliche Verteilung der kleinen Siedlungen 
ist in den einzelnen Landesteilen sehr unterschied-
lich. 

— In den südlichen industriellen Verdichtungsräu-
men Halle-Leipzig, Chemnitz-Zwickau und Dres-
den sind große Siedlungen konzentriert, darunter 
7 Städte über 100 000 EW, während zwischen 
diesen kleine Siedlungen mit 300 bis 100 EW in 
großer Dichte liegen; 

— in den gemischt industriell und agrarisch struktu-
rierten Gebieten zwischen Magdeburg und Suhl 
dominieren kompakte Siedlungen mit überwie-
gend 1 000 bis 2 000 EW; 

— in den ländlichen Gebieten zwischen der Küste 
und der Linie Magdeburg-Görlitz überwiegen 
kleine Siedlungen mit 800 bis 1 000 EW bei gerin-
ger Dichte; 

— an der Küste herrschen kleinste Siedlungen bei 
hoher Siedlungsdichte vor. 

1.2 Demographische und wirtschaftliche 
Situation 

Die Anzahl der Bevölkerung in den Kleinstädten und 
Dörfern nahm seit den 50er Jahren ab. Die Ursachen 
dafür liegen zum einen in der generell rückläufigen 
natürlichen Bevölkerungsentwicklung in der ehema-
ligen DDR, zum anderen im negativen Binnenwande-
rungssaldo der Kleinstädte und Dörfer gegenüber den 
größeren Städten (vergleiche auch Raumordnungsbe-
richt 1991 der Bundesregierung, S. 24 ff.). 

Gemeinden und vor allem deren Ortsteile in den 
agrarisch strukturierten, dünnbesiedelten Gebieten 
waren über Jahre die Hauptquellgebiete der Binnen-
wanderung. Ausschlaggebend für das Wanderungs-
verhalten der Bevölkerung waren Arbeitsplatzange-
bot, Versorgungsqualität, Verkehrsanbindung und 
Wohnungsattraktivitäten. Die später sich verstärken-
den Abwanderungen aus den Kleinstädten und Dör-
fern des Halle-Leiziger und Chemnitzer Raumes sind 
zusätzlich zu den vorgenannten Gründen auf die sich 
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Tabelle 1 

Bevölkerungsproportionen nach Gemeindegrößengruppen und deren Veränderung 
in der Zeit von 1950 bis 1988 

1950 1960 1970 1980 1988 1950 bis 1988 

in Prozent Prozentpunkte 

Landgemeinden bis unter 2 000 EW 	 29,0 28,0 26,2 23,7 23,3 - 5,7 

Kleinstädte von 2 000 bis unter 100 000 
EW (3) 	 22,9 21,8 20,2 19,4 17,7 - 5,2 

Kleinstädte 10 000 bis unter 20 000 EW 9,0 9,7 9,5 8,5 8,8 - 0,2 
Kleinstädte gesamt 	 31,9 31,5 29,7 27,9 26,5 - 5,4 
Mittelstädte 	 18,4 19,1 22,1 22,6 23,0 + 4,6 

Großstädte 	 20,7 21,4 22,0 25,9 27,2 + 6,5 
darunter Berlin 	 6,5 6,3 6,4 6,9 7,7 + 1,2 

verschlechternden Umweltqualitäten in den Orten 
dieses Raumes zurückzuführen. 

Großräumige Wanderungen sind seit dem Jahr 1989 
zu verzeichnen. Dabei weisen seitdem alle alten 
Länder positive und alle neuen Länder negative 
Außenwanderungssalden auf. Am stärksten betroffen 
von diesem Prozeß sind die Länder Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen. Einige Kleinstädte verloren ca. 
25 v. H. ihrer Bevölkerung, insbesondere junge gut 
qualifizierte Werktätige. 

Aufgrund der Datenlage konnten die sich seit 1990 
weiterfortsetzenden gravierenden Einwohnerverluste 
der Kleinstädte und Landgemeinden in den neuen 
Ländern noch nicht berücksichtigt werden. 

Generell verschärfen sich bei weiterem Bevölke-
rungsrückgang durch einseitige Abwanderung Ten-
denzen, die schon seit den 80er Jahren für zahlreiche 
Dörfer, Ortsteile und vor allem Kleinstädte mit weni-
ger als 10 000 Einwohnern typisch waren: 

- Deformation der demographischen Struktur 
(Überalterung der Bevölkerung), 

- Gefährdung der Existenz, Erhaltung und Nutzung 
der Siedlungssubstanz, 

- ungenügende Nutzung der Potentiale der Siedlun-
gen als zentrale Orte sowie Wohn-, Arbeits- und 
Erholungsorte. 

Die Ausgangsbedingungen sind somit ungünstig. 

Eine Suburbanisierung wie in den alten Ländern mit 
Abwanderungen aus zentralen Orten höherer Stufe 
und Verdichtungsräumen ins Umland hat nicht statt-
gefunden. Der Bau von Wohnungen am Rand der 
größeren Städte hat im Gegenteil eine Umland-Stadt-
Wanderung verursacht, der nur im geringen Maße 
auch durch die Errichtung von Freizeitwohnungen im 
Umland entgegengewirkt wurden. 

Zukünftig wird die Suburbanisierung für kleine 
Gemeinden und Städte im Umland größerer Städte an 
Bedeutung gewinnen, verursacht durch Flächeneng-
pässe, steigende Bodenpreise, altlastenverseuchte 
Industrie- und Gewerbestandorte und das verstärkte 

Bedürfnis nach freizeitlichem Wohnen in schöner 
Umgebung. Die im Umland von Berlin bereits vorhan-
denen Migrationsgewinne werden sich besonders 
rasch verstärken. Mit einer Zunahme der Verstädte-
rung ist auch in den südlichen Regionen zu rechnen. 

Die wirtschaftliche Entwicklung in den Kleinstädten 
und Dörfern war regional sehr verschieden. Historisch 
gesehen gehörten große Teile der ehemaligen DDR 
zum landwirtschaftlich geprägten ostelbischen Teil 
Deutschlands. Die traditionell in den südlichen Ver-
dichtungsräumen vorhandene Industrie war auch für 
die dortigen Kleinstädte und Dörfer weiter bestim-
mend, wurde jedoch durch räumliche Konzentration 
einzelner Industriezweige immer mehr auf bestimmte 
Branchen ausgerichtet (s. Karte 2 Wi rtschaftsstruktur). 
Die landwirtschaftliche Nutzfläche wurde durch die 
ständige Erweiterung des Abbaus von Braunkohle 
eingeschränkt. Nur die zwischen den Verkehrsachsen 
gelegenen kleinen Landgemeinden behielten einen 
großen Anteil der Beschäftigten in der Landwirt-
schaft. 

Die nördlichen und mittleren Regionen weisen mit 
Ausnahme der ehemaligen Bezirksstädte und Berlins 
einen niedrigen Industriebesatz auf. Die Kleinstädte 
und Dörfer waren, von Ausnahmen abgesehen, auf die 
landwirtschaftliche Produktion und damit in Beziehung 
stehende Bereiche, wie die Nahrungsmittelindustrie 
und Agrochemie ausgerichtet (s. Karte 3 Erwerbstätige 
in der Landwirtschaft). Die Aufgabe der Landwirtschaft 
in der ehemaligen DDR, die Eigenversorgung der 
Bevölkerung zu garantieren, hatte auf die Entwicklung 
der einzelnen Dörfer besonderen Einfluß. Die Steige-
rung der landwirtschaftlichen Produktion wurde durch 
eine verstärkte Industrialisierung, räumliche Speziali-
sierung und Konzentration forciert. Vor allem in Meck-
lenburg - wo im Durchschnitt die schlechtesten 
Bodengüten existieren - aber auch in anderen Landes-
teilen wurden Siedlungszentren mit entsprechender 
Infrastruktur entwickelt, die gleichzeitig den Hauptort 
von Gemeindeverbänden bildeten. In diesen Orten 
wurden neue große Gebäude für die Viehproduktion 
und Lagerhaltung, Versorgungseinrichtungen und 
Wohnbauten (diese auch mehrgeschossig) am Ortsrand 
errichtet. 
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Die Spezialisierung der Landwirtschaft führte insge-
samt zur Trennung der traditionellen landwirtschaftli-
chen Produktionsweise von Pflanzen- und Tierpro-
duktion und einer' räumlichen Entmischung der 
Standorte für das Wohnen und Arbeiten. Die alten 
Bauernhöfe mit ihren Scheunen und Nebengebäuden 
wurden nur noch zum landwirtschaftlichen Nebener-
werb genutzt und dafür schlecht instandgehalten. In 
den landwirtschaftlich reizvollen Gegenden bildeten 
das Kur- und Bäderwesen sowie der Fremdenverkehr 
— traditionsbedingt — eine nicht unerhebliche Ein-
kommens- und Beschäftigungsbasis. 

Die Kleinstädte und Dörfer sind in besonderem Maße 
vom wirtschaftlichen Strukturwandel betroffen, da sie 
eine geringere Vielfalt an  Beschäftigungsmöglichkei-
ten als die Groß- und Mittelstände bieten. Die relativ 
hohe Spezialisierung auf den primären und sekundä-
ren Sektor in der früheren DDR steigert zusätzlich die 
Anpassungsschwierigkeit der kleinen Gemeinden. 
Der hohe Anpassungsdruck an die neuen Märkte ruft 
in zahlreichen Branchen Strukturkrisen hervor, deren 
endgültige Auswirkungen zur Zeit noch nicht abzuse-
hen sind. 

Viele Kleinstädte und Dörfer im einseitig agrarisch 
geprägten ländlichen Raum können heute die Stand-
ortanforderungen hochwertiger Produktionsbetriebe 
nach guter Infrastruktur, qualifizierten Arbeitskräften 
und Nähe zu den Forschungseinrichtungen nicht 
erfüllen. In den Verdichtungsräumen hingegen bieten 
sich den Kleinstädten und Dörfern in der Nähe zu 
Kernstädten bessere Voraussetzungen für die Neuan-
siedlung von Industrie und Gewerbe. 

In beiden Raumtypen sind parallel zur ökonomischen 
Umstrukturierung Verbesserungen in den allgemei-
nen Umwelt- und Infrastrukturbedingungen zu schaf-
fen. Gelingt dies nicht und ergeben sich in den 
Kleinstädten, Dörfern und deren Umland keine 
Beschäftigungsmöglichkeiten, ist mittel- und langfri-
stig mit starken Funktionsverlusten ganzer Siedlungs-
einheiten zu rechnen. 

Die Kleinstädte und Dörfer wurden hinsichtlich der 
technischen Infrastrukturausstattung in der früheren 
DDR besonders vernachlässigt. 

Das betrifft insbesondere die Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung. Die Probleme in diesem Zu-
sammenhang und der Umfang des Sanierungsbedar-
fes in diesem Bereich ist in den einzelnen Gemeinden 
bisher nicht exakt einschätzbar. Die ungenügenden 
Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen an den 
Wasser- und Abwasserleitungen sowie Energiever-
sorgungsnetzen hat zu deren heutigem desolaten 
Zustand geführt. 

Erweiterungsmaßnahmen waren an Investitionen der 
Industrie, Landwirtschaft und des Wohnungsbaus 
geknüpft und auf Schwerpunkte konzentriert. Nur ein 
Anteil von 60 v. H. der Bevölkerung in den neuen 
Bundesländern ist an die Abwasserentsorgung ange-
schlossen. In den alten Bundesländern liegt der Wert 
dagegen bei 87 v. H. 

Von den insgesamt 7 565 Gemeinden hatten 1989 
6 440 keine Kläranlagen. 5 900 dieser Gemeinden 
hatten weniger als 2 000 Einwohner. In Kleinstädten 
unter 10 000 Einwohnern waren ca. 67 v. H. der 
Wohnungen an Kläranlagen angeschlossen. Ein Drit

-

tel aller Kläranlagen wies Bausubstanzschäden auf, 
ca. die Hälfte erreichte einen zu geringen Reinigungs-
grad und war überlastet. Daraus folgend wurden 
Grundwasser und Flüsse im Süden durch ungeklärte 
Industrieabwässer verseucht, während im Norden die 
Überdüngung der Landwirtschaftsflächen und unge-
klärte Verrieselung der Abwässer der Tierproduktion 
ähnliche Effekte erzeugten. 

Die Trinkwasserbereitstellung in den Kleinstädten 
und Dörfern der südlichen Verdichtungsräume 
erfolgte hauptsächlich über Verbundwasserversor-
gungsleitungen, die aus Talsperren und Grundwas-
serreservaten gespeist wurden. Hier liegen die Pro-
bleme einerseits in der schlechten Netzqualität durch 
fehlende Instandsetzung und Überalterung, anderer-
seits in der Verunreinigung der Grundwasserreser-
vate durch Industrieabwässer. Die Wasserverluste der 
Leitungen betragen bis zu einem Drittel der gesamten 
Wassermenge. Die Beeinträchtigungen des Grund-
wassers durch Industrieabwässer führten z. B. im 
Raum Halle zu erhöhten Eisen-, Mangan- und Nitrat-
anteilen im Trinkwasser. 

In den dünnbesiedelten ländlichen Regionen erfolgt 
die Wasserversorgung der Kleinstädte und Dörfer 
meist aus örtlichen Brunnen bzw. über Gruppenwas-
serversorgungsleitungen. Die Wasserqualität ist dort 
aus den oben bereits angeführten Gründen ebenfalls 
gefährdet. 

Für die Gasversorgung existiert ein Gasverbundsy-
stem mit der höchsten Netzkonzentration im Süden. 
Kennzeichnend für die Gasversorgung ist, daß nicht 
alle Haushalte angeschlossen sind (mehr als 50 v. H.) 
und das Gas nur in geringem Maße für Heizzwecke 
verfügbar war. Dörfer und Kleinstädte in den ländli-
chen Gebieten wurden größtenteils mit Flüssiggas 
versorgt. 

Im Telekommunikationsnetz bestehen ebenfalls re-
gionale Unterschiede, wobei die ländlichen, dünnbe-
siedelten Räume in den neuen Ländern besonders 
benachteiligt waren. 

Neben quantitativen Unzulänglichkeiten existieren 
alte Übertragungs- und Vermittlungstechniken. Die 
Netze sind stark verschlissen. 

Die Verkehrsbedingungen in den Kleinstädten und 
Dörfern entsprechen ebenfalls nicht den gegenwärti-
gen Anforderungen. Die Verkehrsführung und der 
Ausbauzustand sind größtenteils unzureichend. Die 
Befahrbarkeit der Straßen ist durch überalterte und 
reparaturbedürftige Fahrbahndecken beeinträchtigt. 

Obwohl das Verkehrswegenetz — ausgenommen der 
dünn besiedelten Landesteile — relativ dicht ist, ist es 
der zunehmenden individuellen Motorisierung nicht 
gewachsen. 

Die Quantität und Qualität des Verkehrsnetzes, die 
überörtliche Erreichbarkeit und innerörtlichen Ver-
kehrsbedingungen bilden keinen unwesentlichen 
Standortfaktor für die Wirtschaft als Motor der Ent-
wicklung. Die städtebauliche Erneuerung kann und 
muß zur Behebung der Defizite in den Kleinstädten 
und Dörfern der neuen Länder Entwicklungsimpulse 
geben. 
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2. Städtebaulicher Erneuerungsbedarf 

2.1 Umfang, Stellenwert und Schwerpunkte des 
städtebaulichen Erneuerungsbedarfs in 
Kleinstädten und Dörfern 

Für die Kleinstädte und Dörfer der neuen Bundeslän-
der werden in den nächsten Jahren alle jene Aufga-
ben der städtebaulichen Erneuerung bedeutend sein, 
die in den letzten Jahrzehnten in den kleinen Gemein-
den der alten Bundesländer angegangen wurden. Der 
Umfang des Erneuerungsbedarfes ist jedoch nicht 
vergleichbar. Dies gilt generell für alle Aufgabenbe-
reiche, die für die städtebauliche Erneuerung relevant 
sind, besonders jedoch dafür: 

— Erneuerungsprobleme bestehen in irgendeiner 
Form in jeder Kleinstadt und in jedem Dorf; 

— die zu erneuernden Gebäude und Anlagen befin-
den sich hauptsächlich in dem Kernbereich der 
kleinen Städte und Dörfer, häufig jedoch auch in 
den übrigen besiedelten Bereichen; 

— durch die wenigen Veränderungen, die in den 
letzten Jahrzehnten an der Bausubstanz vorge-
nommen wurden, ist sie zwar in einem schlechten 
Zustand, aber noch vorhanden und gibt Zeugnis ab 
von der Alltags- und Stadtkultur vergangener 
Zeiten, stellt somit einen großen kulturhistorischen 
Wert dar, der unbedingt zu erhalten ist; 

— lückenhafte, überalterte oder unzureichende 
Netze und Anlagen der Trinkwasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung sind nahezu in jeder 
Kleinstadt und jedem Dorf zu finden; 

— die Beheizung der Häuser erfolgt größtenteils 
durch Braunkohlenbriketts, die Heizanlagen sind 
häufig verschlissen und umweltbelastend; 

— die in nahezu jeder kleinen Gemeinde und Stadt 
bereits existierenden funktionalen Mißstände wer-
den durch den alle Bereiche be treffenden Struk-
turwandel weiter verschärft; 

— parallel zu den Aufgaben der städtebaulichen 
Erneuerung sind Maßnahmen zur koordinierten 
Entwicklung des Gewerbes, des Wohnens und der 
Infrastruktur erforderlich, die die gesamten Orte 
betreffen und für die zusätzliche Flächen im „Au-
ßenbereich" notwendig werden. 

Insgesamt besitzt der Erneuerungsbedarf in den 
neuen Ländern angesichts des starken Strukturwan-
dels in allen wirtschaftlichen Bereichen außer seiner 
quantitativen Dimension eine nicht unbedeutende 
zeitliche Komponente. Je schneller es gelingen wird, 
mit der Erneuerung Impulse für eine wirtschaftliche 
Entwicklung zu geben, um so schneller kann ein 
sozialer und kultureller Aufbauprozeß in Gang gesetzt 
und einer Destabilisierung des Siedlungssystems 
durch Abwanderung der Bevölkerung aus Dörfern 
und Kleinstädten entgegengewirkt werden. 

Erneuerungsbedarf in Kleinstädten 

Die Kleinstädte stellen mit den Mittelstädten die 
Masse der zu erneuernden Substanz in den neuen 
Ländern. Obwohl in vielen Altstadtkernen der 99 Mit-
telstädte die Erneuerungsprobleme riesige Dimensio-
nen erreicht haben, weisen die 886 Kleinstädte eben-
falls einen umfangreichen, wenn nicht noch größeren 
Erneuerungsbedarf auf. Viele städtische Kernberei-
che besitzen noch eine Vielfalt an historischen, kultu-
rellen, künstlerischen, architektonischen und techni-
schen Werten, die es dringend zu erhalten gilt. Es wird 
geschätzt, daß rund 70 v. H. der 900 Flächendenkmale 
der ehemaligen DDR Altstadtkerne sowie Teilberei-
che von Stadt- und Ortsanlagen bilden, mit einer 
ungefähren Gesamtgröße von 10 000 ha. Die Stadt-
kerne der Kleinstädte haben daran einen nicht unwe-
sentlichen Anteil (s. Karte der historisch wertvollen 
Stadtkerne, städtischen Bereiche und Ensembles in 
den neuen Ländern). 

Der Zustand der einzelnen Kleinstädte in den fünf 
neuen Ländern ist regional sehr verschieden. Generell 
kann jedoch davon ausgegangen werden, daß die 
Substanz in den Kleinstädten der industriellen Ver-
dichtungsräume Halle-Leipzig, Chemnitz-Zwickau 
und Dresden besonders schlecht ist. Als ein Indikator 
des Zustandes der Wohnsubstanz kann der Ausstat-
tungsgrad der Gebäude mit WC und Bad gelten. In 
allen Städten und Gemeinden des Raumes Chemnitz

-

Zwickau und Dresden waren z. B. nur die Hälfte aller 
Wohnungen mit einer Innentoilette und nur 66 v. H. 
mit einem Bad oder einer Dusche ausgestattet. Die 
Durchschnittswerte im Raum Halle-Leipzig lagen um 
ca. 10 v. H. höher. 

Bedenkt man, daß die großen Städte durch den 
Wohnungsneubau besser ausgestattet sind und in den 
ländlichen Gemeinden durch die Eigeninitiative der 
Bewohner eine Ausstattungsverbesserung vorgenom-
men wurde, so wird deutlich, daß die Ausstattungs-
grade in den Kleinstädten noch weit unter den Durch-
schnittswerten dieser Räume liegen müssen. In den 
Kleinstädten sind zu einem hohen Anteil die Mehrfa-
milienhäuser schlecht in Ausstattung und Zustand, da 
die geringen Mieten es dem Vermieter bisher nicht 
gestatteten, wesentliche Modernisierungsmaßnah-
men an ihren Gebäuden vorzunehmen (siehe Beispiel 
Landsberg). 

An die Verschlechterung der Bausubstanz in den 
Kleinstädten und Dörfern sind somit gleichzeitig funk-
tionale Verluste geknüpft, die zur immer stärkeren 
Einschränkung der Versorgungsfunktionen der Zen-
tren der Kleinstädte führten. Der zunehmende Verlust 
an Versorgungsfähigkeit für die eigene Bevölkerung 
und die des Umlandes war in den Kleinstädten der 
industriellen Verdichtungsräume am größten, wäh-
rend die Kleinstädte der dünner besiedelten Nord- 
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Beispiel Landsberg 
4.000 Einwohner 
Saalkreis 

Die Kleinstadt, in deren Hauptort ca. 3000 Einwohner leben, fungiert als zentraler 
Ort in einem trotz der Nähe zu Halle noch stark landwirtschaftlich orientierten 
Gebiet. Die Pendlergemeinde (Halle, Bitterfeld, Merseburg) mit stagnierender 
Einwohnerentwicklung hatte in den letzten Jahrzehnten als Wohnungsbaustandort 
nur wenig Bedeutung. Landsberg hat selbst nur wenig Industriebesatz; teilweise 
stehen große Fabrikanlagen, die im 19. Jahrhundert am Ortsrand errichtet wurden, 
leer. Zwar sind die örtlichen Schadstoffemissionen eher gering, es sind aber 
aufgrund der umliegenden Industriezentren flächenhafte Umweltprobleme durch 
Fernimmissionen vorhanden. Eine günstige Verkehrsanbindung ist durch 
Fernverkehrsstraße und Bahnlinie gegeben. Schwerpunktaufgabe der städtebaulichen 
Erneuerung ist die Erhaltung und Entwicklung des historischen Ortskerns. Hier 
konzentrieren sich Mißstände im Bereich der Bausubstanz; zahlreiche Gebäude sind 
in den vergangenen Jahrzehnten wegen Baufälligkeit abgerissen worden. Hinzu 
kommen Ausstattungsmängel in der Wohnungsbausubstanz und Probleme der 
technischen Infrastruktur. Die Funktion Landsbergs als zentraler Ort wird durch die 
unzureichende Ausstattung mit privaten Versorgungseinrichtungen (Einzelhandel) im 
historischen Zentrum beeinträchtigt. Verkehrsprobleme spielen dagegen bisher eine 
geringe Rolle, da der Durchgangsverkehr am Ort vorbeigeleitet wird. 

Quelle: Forschungsgruppe Stadt + Dorf 
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regionen auch ohne Kreisstadtfunktion weiterhin 
Standorte von Dienstleistungs- und Versorgungsein-
richtungen für die umliegenden Landgemeinden bil-
deten. 

In den Kleinstädten sind durch die Vernachlässigung 
der historischen Bausubstanz und öffentlichen Infra-
struktur erhebliche Erneuerungsbedarfe entstanden. 
Hinzu kommt das Erfordernis, die wenigen zentralen 
Orte in den ländlichen Regionen vor allem im nord-
östlichen Mecklenburg und in Vorpommern weiter zu 
stärken und auszubauen (siehe Beispiel Penzlin). 

Erneuerungsbedarf in Dörfern 

Leitbild für die Entwicklung und Erneuerung der 
Dörfer in der früheren DDR war es, trotz unterschied-
licher Siedlungsformen die Lebensweise auf dem 
Lande der städtischen weitgehend anzunähern. Dies 
sollte durch die Industrialisierung der landwirtschaft-
lichen Produktion, verbunden mit vielfältigen spezia-
lisierten Berufen, geregelter Arbeitszeit, Urlaubsan-
spruch, aber auch durch eine vom Arbeitsplatz 
getrennten Wohnung mit städtischem Komfort und 
Versorgung mit öffentlicher Infrastruktur erreicht 
werden. Die Umsetzung dieses Leitbildes wirkte sich 
sehr unterschiedlich auf die Entwicklung der einzel-
nen Dörfer aus. Die Industrialisierung und Spezialisie-
rung der Landwirtschaft war mit einem Konzentra-
tionsprozeß verbunden, der zunehmend zu einer Dif-
ferenzierung im Siedlungsgefüge führte. Ländliche 
Siedlungszentren entstanden mit Versorgungsein-
richtungen, Wohnungen und Großanlagen der Vieh-
produktion, der Lagerhaltung und Mechanisierung 
bzw. die Großanlagen wurden auf die das Siedlungs-
zentrum umgebenden Dörfer verteilt. Viele kleine 
Dörfer verblieben als reine Wohnorte mit kleinhäusli-
cher Landwirtschaft für den Eigenbedarf ihrer Bewoh-
ner. 

Dem Wanderungsverlust in den Dörfern versuchte 
man — vor allem zur Sicherung der Versorgung der 
Bevölkerung mit landwirtschaftlichen Produkten — 
durch Fördermaßnahmen entgegenzuwirken. Durch 
„Eigenheimbau auf dem Lande" sowie kostengün-
stige Umnutzung und Modernisierung ländlicher 
Bausubstanz sollte die Bevölkerung fester an das Dorf 
gebunden werden. Vorrangig wurden Einfamilien-
häuser am Dorfrand errichtet und vorhandene Wohn-
gebäude teilmodernisiert, während die Ortskerne, 
und dort vor allem die Nebengebäude, weiter verfie-
len. 

Im Vergleich zu den Kleinstädten weisen demnach die 
Dörfer in den neuen Ländern mit ihrem hohen Anteil 
selbstgenutzter Wohnbausubstanz günstige Bedin-
gungen für eine Erneuerung und Weiterentwicklung 
auf. Starke Defizite existieren jedoch wie in den 
Kleinstädten in der technischen Infrastrukturausstat-
tung. 

Eine quantitative Einschätzung des Erneuerungsbe-
darfs ist gegenwärtig schwierig. Die Entwicklung der 
städtebaulichen Erneuerungsbedarfe und Entwick-
lungspotentiale wird künftig wesentlich durch die 
Standortgunst bzw. -ungunst der jeweiligen Ge

-

meinde in der Region bzw. im Gesamtzusammenhang 
Deutschlands mitgeprägt werden. Die Lage an wich-
tigen Verkehrsachsen, Nähe zu Verdichtungsräumen 
oder größeren zentralen Orten und die Attraktivität 
von Ortsbild und Naturraum für Freizeit und Frem-
denverkehr werden zu einer kleinteiligen regionalen 
Differenzierung der Entwicklungsmöglichkeiten und 
Erneuerungsschwerpunkte in den kleinen Gemein-
den führen. Die Entwicklung der Dörfer wird außer-
dem maßgeblich von den Auswirkungen des Struktur-
wandels in der Landwirtschaft geprägt sein und 
davon, wie und in welchem Umfang es gelingen wird, 
landwirtschaftliche Funktionen im Ort zu halten oder 
neue gewerbliche Funktionen, z. B. des Fremdenver-
kehrs, des produzierenden Gewerbes oder Hand-
werks, der Dienstleistung usw., anzusiedeln bzw. das 
Dorf zu einem attraktiven Wohnstandort zu entwik-
keln. Die Bedingungen dafür sind für die einzelnen 
Dörfer, ausgehend von ihrer regionalen Lage, sehr 
verschieden. 

2.2 Aufgabenfelder der städtebaulichen 
Erneuerung 

Die städtebauliche Erneuerung in den Kleinstädten 
und Dörfern der neuen Bundesländer kann und sollte 
generell entwicklungsfördernd wirken. Wesentliche 
Aufgaben dabei sind 

— die Bewahrung des kulturellen Erbes über die 
Erhaltung einzelner Denkmale hinaus, 

— die Wiederaufwertung historischer Stadt- und 
Ortskerne als Wohn- und Arbeitsorte, 

— die Wiederherstellung bzw. Weiterentwicklung 
vielfältiger, kleinteiliger städtebaulicher Struktu-
ren als bedeutende Voraussetzung für eine vielfäl-
tige Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur, 

— die im Vergleich zum Neubau im Regelfall kosten-
günstigere Sicherung und Modernisierung der 
vorhandenen Wohnungsbestände und der öffentli-
chen Infrastruktureinrichtungen, 

— die Erneuerung der technischen Infrastruktur und 
der Heizanlagen als ein Beitrag zur Umweltentla-
stung und 

— die städtebauliche Rahmensetzung für die drin-
gend notwendigen gewerblichen Investitionen in 
den Stadt- und Ortskernen, vor allem im Dienstlei-
stungsbereich (Flächenbereitstellung, Gewer-
beumfeld). 

2.2.1 Neuordnung von Bau- und 
Nutzungsstrukturen im Innen- und 
Randbereich der Kleinstädte und Dörfer 

Die niedrigen ökonomischen Bewertungen von Grund 
und Boden im Wirtschaftssystem der DDR, die Ten-
denz zur Entwicklung großflächiger Standorte in den 
Außenbereichen und die geringe Wirksamkeit städte-
baulicher Planungen hat in den Kleinstädten und 
ländlichen Siedlungszentren der neuen Länder zu 
einer räumlichen „Destrukturierung" der Nutzungen 
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Beispiel Penzlin 
3500 Einwohner 
Landkreis Waren 

Penzlin, in jeweils 20 km Entfernung zu den höherrangigen zentralen Orten 
Neustrelitz und Neubrandenbung gelegen, hat seine mittelalterliche Stadtstruktur bis 
heute ebeso bewahren können wie seine Funktion als ländliches Zentrum für ein 
dünn besiedeltes, landwirtschaftliches Gebiet. Ein erheblicher Teil der Beschäftigten 
arbeitet auch heute noch in der Landwirtschaft; produzierendes Gewerbe und 
Dienstleistungen haben nur geringe Bedeutung. Größere Betriebe sind vor Ort nicht 
vorhanden, ein Teil der Bewohner pendelt heute in die nahen Mittelstädte. In den 
letzten Jahrzehnten mußte Penzlin nicht nur Überalterung und Einwohnerrückgänge, 
sondern auch einen zunehmenden baulichen Verfall und Leerstände in der Altstadt 
hinnehmen. Instandsetzung und Modernisierung blieben eng begrenzt; die 
Neubautätigkeit blieb trotz ehrgeiziger Planungen auf wenige Vorhaben auf 
Freiflächen im Stadtkern und Einfamilienhäuser am Stadtrand beschränkt. Weder die 
Rolle als ländlicher Zentralort noch als Fremdenverkehrsgemeinde wurden gezielt 
gefördert. Heute sind diese Funktionen durch baulichen Verfall, wirtschaftlichen 
Strukturwandel und die sich entwickelnde zwischengemeindliche Konkurrenz 
zunehmend gefährdet. Erhebliche Investitionen im Bereich der technischen 
Infrastruktur, die Bewältigung der Probleme mit dem Durchgangsverkehr und die 
Stärkung der privaten Investitionsbereitschaft werden als Voraussetzung für die 
Reaktivierung der historischen Altstadt als Wohn- und Gewerbestandort und als 
Ansatzpunkt für die Entwicklung des Fremdenverkehrs gesehen. 

Quelle: Forschungsgruppe Stadt + Dorf 
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geführt. Häufig sind wichtige Dienstleistungs- und 
Infrastruktureinrichtungen über den gesamten Ort 
verstreut, so daß zum Teil ein Ortszentrum fehlt. Statt 
dessen ist der Kernbereich untergenutzt, teilweise 
befinden sich dort Brachen, Grünflächen o. ä. infolge 
von Abrißmaßnahmen (siehe Beispiel Möllenhagen). 
In den Dörfern ohne zentralörtliche Funktionen sind 
durch die Trennung der Wohn- und Arbeitsstandorte, 
den Leerstand und Verfall bäuerlicher Nebenge-
bäude ähnliche Situationen entstanden. 

Weitere Anlässe der Neuordnung ergeben sich aus 
den Nutzungskonflikten zwischen störempfindlichen 
Nutzungen des Wohnens, Erholens und Fremdenver-
kehrs und geruchs- und lärmauslösenden Nutzungen 
der Landwirtschaft und des Gewerbes. Dabei müssen 
die Nutzungskonflikte im Sinne einer zukünftigen 
Entwicklung für alle Bereiche gelöst werden (siehe 
Beispiel Kändler). 

Brachflächen und Bereiche mit Kümmernutzung 
sowie leerstehende historische Gebäude sind entspre-
chend ihrer Lage und dem jeweiligen Bedarf neuen 
Nutzungen zuzuführen. Dadurch werden historische 
Gebäude- und Ortsstrukturen stabilisiert und gleich-
zeitig neue Entwicklungsmöglichkeiten für Wohnen, 
Gewerbe und Gemeindebedarfseinrichtungen inner-
halb der leerstehenden Siedlungsbereiche geschaf-
fen. 

In vielen Kleinstädten und Dörfern bildet die Inan-
spruchnahme von Flächen im „Außenbereich" für die 
Ansiedlung von Gewerbe oder Wohnen jedoch eine 
Grundvoraussetzung für die Lösung von Nutzungs-
konflikten bzw. Erneuerung der Substanz im „Innen-
bereich" . 

2.2.2 Sicherung, Instandsetzung und 
Modernisierung der Bausubstanz 

Insgesamt besteht in den Kleinstädten und Dörfern ein 
erheblicher Bedarf an  Instandsetzungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen. In den Dörfern erfordern um-
fangreiche Aufgaben der Sicherung und Instandset-
zung — meist mit hohen finanziellen Aufwendungen 
verbunden — vor allem die denkmalwerten Herren-
häuser und Guts- oder Teile anderer schöner histori-
scher Bauernhofanlagen, während die Masse der zu 
erneuernden Bausubstanz keine umfassende Instand-
setzung und Modernisierung erforderlich macht. Oft 
reichen hier einfache, kleinteilige Erneuerungsmaß-
nahmen aus, um die wertvolle historische oder orts-
bildprägende Bausubstanz aufzuwerten oder erste 
Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durch-
zuführen, die spätere aufwendigere Maßnahmen der 
Modernisierung möglich machen. 

In den Kleinstädten ist der Bedarf an Instandsetzungs-  
und Modernisierungsmaßnahmen — von den Indu-
striedörfern des Südens abgesehen — generell höher 
als in den Dörfern. Das ist vor allem auf den höheren 
Anteil von Mietwohnungen zurückzuführen, die größ-
tenteils unzureichend ausgestattet sind und sich in 
einem schlechteren Bauzustand befinden. 

Für die Wohnsubstanz der Kleinstädte und Dörfer 
generell zutreffend ist der hohe Bedarf an umwelt

-

schonenden Heizanlagen, verbunden mit wärmedäm-
menden Maßnahmen. Dies betrifft auch die Neubau-
substanz — sowohl Eigenheime als auch Geschoß-
wohnungsbauten. Letztere haben zumindest noch 
mittelfristig eine wichtige Bedeutung für die Deckung 
des Wohnungsbedarfs, obwohl sie bereits jetzt erheb-
liche Instandhaltungsaufwendungen erfordern. 

2.2.3 Verbesserung der Ortsbild- und 
Wohnumfeldbedingungen sowie der 
landschaftlichen Einbindung der 
Siedlungsbereiche 

Die ursprüngliche Pflasterung der Straßen und Wege, 
die Gliederung der. Straßenräume in Vorgartenzonen 
und Verkehrsflächen sowie das Erscheinungsbild und 
die Fassadengestaltung historischer Gebäudeensem-
bles sind in den kleinen Gemeinden der neuen L ander 
oftmals noch vorhanden. 

Bewahrt worden sind damit nicht nur bau- und kul-
turhistorisch wertvolle Strukturen, sondern auch die 
Einzigartigkeit des jeweiligen Orts als wichtige 
Grundlage für die Identifikation der Bürger mit ihrer 
Stadt bzw. mit ihrem Dorf. Dieses Vorhandene zu 
sichern und zu erhalten ist im besonderen Maße 
Aufgabe der städtebaulichen Erneuerung (siehe Bei-
spiel Mühlberg). 

Defizite im öffentlichen Raum bilden ungeordnete 
Nutzungen bzw. Brachflächen, unzureichend in-
standgehaltene Freiflächen, geräumige Abstell- und 
Lagerplätze, großflächige versiegelte Platzbereiche 
und fehlendes Großgrün. Diese Defizite sind im 
gesamten besiedelten Bereich anzutreffen. Besonders 
störend wirken sie an Ortsrändern und Ortseingän-
gen, wo zusätzlich ortsbildstörende Neubauten errich-
tet werden. 

Gestaltungsprobleme ergeben sich häufig auch aus 
Veränderungen an historischen Fassaden, unpropor-
tionalen Fenstereinbauten und -gliederungen sowie 
der Verwendung ortsuntypischer Materialien. 

Generell kann den Problemen mit einem Rückbau 
bereits vorgenommener Veränderungen, ergänzt 
durch Neugestaltung, begegnet werden. Besonders 
wichtig ist es deshalb in den kleinen Gemeinden, daß 
Maßnahmen der Ortsbildpflege mit privaten Instand-
setzungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen im Rah-
men der städtebaulichen Erneuerung verknüpft wer-
den, etwa durch Bauberatungen und gezielte kommu-
nale Förderangebote (siehe Beispiel Wiesenburg). 

Weiterhin dürften landschaftspflegerische Konzepte 
und Maßnahmen der Flurneuordnung in vielen ost-
deutschen Gemeinden eine wichtige Funktion als 
Ergänzung zu den auf die Innenbereiche konzentrier-
ten Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung 
zukommen. Die Eindämmung und Neuordnung der 
oft planlos gewachsenen Wochenend- und Ferien-
hausgebiete kann dabei als eine besondere Aufgabe 
der Gemeinden in den neuen Bundesländern gel-
ten. 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/3403 

Beispiel Möllenhagen 
1700 Einwohner 
Landkreis Waren 

Im Zentrum der erst in den letzten Jahrzehnten erheblich angewachsenen 
Industriegemeinde Möllenhagen bestehen nach Abschluß um fangreicher, von der 
Gemeinde und den ortsansässigen Betrieben getragenen Wohnungsbaumaßnahmen 
und dem weitgehenden Abriß des historischen Dorfes zahlreiche Freiflächen. Diese 
sind teilweise als innerörtliche Grünzone von Bedeutung, liegen jedoch teilweise 
brach. Die Verwaltung des neu geschaffenen Amts Möllenhagen und die vor Ort 
vorhandenen Einzelhandels- und Dienstleistungeinrichtungen sind hingegen 
überwiegend in Behelfsbauten an ungültig errreichbaren Standorten untergebracht. 
Die erwartete Ansiedlung eines kleinen Lebensmittelmarkts und eventuell weiterer 
Läden wird von der Gemeinde derzeit als Chance gesehen, ein neues Ortszentrum zu 
entwickeln, welches neben gewerblichen Zwecken auch der Unterbringung der 
Kommunalverwaltung dienen soll. Rahmenplanung und ein nachfolgender 
städtebaulicher Wettbewerb sollen mit Hilfe der Städtebauförderung finanziert 
werden. Nach der Ausweisung eines Sanierungsgebiets sollen evtl. auch Fördermittel 
für Baumaßnahmen und zur Umfeldgestaltung eingesetzt werden. Von der 
Entwicklung des neuen Ortszentrums erhofft sich die Gemeinde eine Entwicklung 
bzw. Stabilisierung der noch schwach ausgeprägten Bedeutung als ländlicher 
Zentralort im dünn besiedelten Peripherraum. Gleichzeitig kann hiermit eine bessere 
Verknüpfung der im Ort vorhandenen Wohngebiete erreicht werden. 

Quelle: Forschungsgruppe Stadt + Dorf 
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Beispiel Kändler 
1600 Einwohner 
Landkreis Chemnitz 

Die kleinteilige Mischung von Wohnen und Gewerbe hat die historischen 
Baustrukturen in der Gemeinde Kändler bis heute weitgehend überformt. Auch in 
jüngster Zeit ist die gewerbliche Entwicklung weiterhin planlos verlaufen: Die 
Neugründung bzw. Erweiterung von Betrieben des Kfz-Handwerks hat an 
neuralgischen Punkten des Ortskerns zu Nutzungskonflikten, zur Gefährdung von 
Baudenkmalen und zur Beeinträchtigung des Ortsbildes geführt. Die Gemeinde sieht 
sich jetzt verstärkt mit Erweiterungsabsichten der Gewerbetreibenden konfrontiert. 
Bisher fehlen jedoch städtebaulich unproblematische Gewerbeflächenreserven; die 
Entwicklungsvorstellungen der ortsansässigen Unternehmen stehen in mehreren 
Fällen im Gegensatz zu den kommunalen Planungen, die die Ausweisung von 
Wohngebieten und die gestalterische Aufwertung der Ortsmitte favorisieren. Die 
mögliche Verlagerung der störenden Gewerbebetriebe in Nachbargemeinden soll 
allerdings verhindert werden. Ein erster Schritt bei der Bewältigung der 
gewerblichen Entwicklungsprobleme wurde mit der Aufstellung eines 
städtebaulichen Rahmenplans getan, der Ersatzstandorte im Ortskern und die 
Ausweisung eines Gewerbegebiets vorsieht. Die Verlagerung der störenden 
Gewerbebetriebe soll künftig auch durch den Einsatz von Städtebauförderungmitteln 
unterstützt werden. Fördermittel sollen langfristig auch für die Neuordnung und 
Aufwertung der frei werdenden Gewerbestandorte eingesetzt werden. 

Quelle: Forschungsgruppe Stadt + Dorf 
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Beispiel Mühlberg 
1400 Einwohner 
Landkreis Gotha 

In der Gemeinde Mühlberg wurde bereits im Herbst 1990 eine kommunale 
Richtlinie zur Förderung kleinteiliger privater Gestaltungs- und 
Erneuerungsmaßnahmen beschlossen. Ziel des kommunalen Förderprogramms ist es, 
das historische Ortsbild und die ortsbildprägende Bausubstanz in Mühlberg zu 
erhalten, bereits veränderte Bausubstanz ortsbildgerecht zu erneuern sowie die 
Entsiegelung und ökologische/ortsbildgerechte Gestaltung von privaten Freiflächen 
zu fördern. Für die Förderung kommen insbesondere folgende Einzelmaßnahmen in 
Betracht: 
- Dachdeckung und Dachbegrünung 
- Fassadengestaltung und Fassadenbegrünung 
- Fenster und Fensterläden, Hauseingänge, Türen und Tore 
- Gestaltung von Werbeanlagen 
- Beseitigung von ortsbildstörenden baulichen Anlagen 
- Begrünung und Entsiegelung von Freiflächen 
- Pflanzungen von Hausbäumen, Hecken und Sträuchern. 
Die Förderung erfolgt durch Zuschüsse in Höhe von 65-85% der förderfähigen 
Kosten, bei Eigenleistungen können bis zu 100% der Materialkosten bezuschußt 
werden. 
Bereits im Jahr 1990 konnten vier Fördermaßnahmen im Bereich der privaten 
Bausubstanz durchgeführt werden. Im Jahr 1991 wird die Förderung kleinteiliger 
Maßnahmen fortgesetzt. Etwa 30 Anträge auf Förderung sind gestellt; vier 
Maßnahmen waren im April 1991 bereits begonnen worden. In erheblichem Maße 
beruhen die bisher durchgeführten Maßnahmen auf Selbsthilfe. 

Quelle:  Gemeinde Mühlberg /Forschungsgruppe Stadt + Dorf 



Drucksache 12/3403 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Beispiel Wiesenburg 
1600 Einwohner 
Landkreis Belzig 

Farbleitkonzept Friedrich-Ebert-Str. 

Das Ortszentrum der Landgemeinde Wiesenburg erstreckt sich entlang der Friedrich-
Ebert-Straße, die gleichzeitig Haupteinkaufsstraße ist und den Durchgangsverkehr 
aufnehmen muß. Ein erheblicher Teil der Gebäude entlang des Straßenzugs befindet 
sich in kommunalem Besitz. Instandhaltungsmaßnahmen an der Bausubstanz wurden 
in den vergangenen Jahrzehnten kaum vorgenommen; schwerwiegende Baumängel 
liegen jedoch nicht vor. Das desolate Erscheinungsbild der Gebäude wurde zum 
Anlaß für die ersten, im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung durchgeführten 
Fördermaßnahmen. Ein bereits im Jahre 1988 erarbeitetes Farbleitkonzept wurde ab 
Herbst 1990 schrittweise verwirklicht. Im wesentlichen betrafen die 
Gestaltungsmaßnahmen die Gebäude in kommunalem Besitz; private Hauseigentümer 
wurden jedoch ebenfalls gefördert. Neben dem Neuanstrich wurden auch kleinere 
Instandsetzungsmaßnahmen, z.B. im Bereich der Dächer und der inneren 
Erschließung durchgeführt. Gebäude, die in den nächsten Jahren für umfassendere 
Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen sind, wurden zunächst noch nicht in die 
kleinteiligen Maßnahmen miteinbezogen. Das Ortsbild der Gemeinde Wiesenburg 
konnte durch die mit geringem Fördermitteleinsatz durchgeführten Maßnahmen in 
einem wichtigen Bereich schon in den ersten Monaten der städtebaulichen 
Erneuerung wesentlich verbessert werden. Anstoßeffekte für die private 
Investitionsbereitschaft in den angrenzenden Bereichen sind schon heute spürbar. 

Quelle: Forschungsgruppe Stadt + Dorf 
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2.2.4 Erneuerungsaufgaben im Bereich der 
infrastrukturellen Ausstattung einschließlich 
Verkehrsinfrastruktur 

Auch in den dünner besiedelten ländlichen Räumen 
der ehemaligen DDR wurde durch die zentrale Plan-
wirtschaft ein Mindestniveau an Standorten für öffent-
liche Infrastruktureinrichtungen im administrativen, 
sozialen und kulturellen Bereich aufrechterhalten, 
dessen weitere Entwicklung aber mit vielen Unsicher-
heitsfaktoren belastet ist. In vielen Bereichen ist 
künftig eine gewisse Konzentration der Einrichtungen 
absehbar. 

Abgesehen von den meist noch offenen Fragen nach 
der zukünftigen Trägerschaft und Finanzierung der 
für öffentliche Zwecke genutzten Einrichtungen sind 
im Regelfall erhebliche qualitative Defizite vorhan-
den. Dies gilt zum einen für die ungeeignete Bausub-
stanz, zum anderen für die Instandhaltungsmängel. 
Der Substanzerneuerung der vorhandenen öffentli-
chen Infrastruktureinrichtungen wird in vielen kleine-
ren Gemeinden, die Maßnahmen der städtebaulichen 
Erneuerung einleiten, hohe Priorität eingeräumt. In 
ländlich-peripheren Räumen wird es erforderlich sein, 
die Neuordnung und Weiterentwicklung eines Min-
destniveaus in der Infrastrukturversorgung im sozia-
len, kulturellen und administrativen Bereich mit der 
Sicherung einer ausreichenden Einzelhandels- und 
Dienstleistungsversorgung zu verknüpfen. Modelle 
einer Kombination verschiedener p rivater und öffent-
licher Versorgungsaufgaben in einer Einrichtung 
können hier Gegenstand von Fördermaßnahmen wer-
den, die in baulicher Hinsicht auch den Bereich der 
städtebaulichen Erneuerung berühren. Dies wird in 
einem Forschungsprojekt „Nachbarschaftsladen 2000 
Dienstleistungszentrum im ländlichen Raum" im Auf-
trag des Bundesministeriums für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau zur Zeit untersucht. 

Die Erneuerung der technischen Infrastruktur wird in 
den kleinen Städten und Dörfern der neuen Länder 
einer der zentralen Aufgabenbereiche der städtebau-
lichen Erneuerung im weiteren Sinne sein müssen 
und kann als Voraussetzung für den Beginn von Bau- 
und Erneuerungsaktivitäten in zahlreichen weiteren 
Bereichen der städtebaulichen Entwicklung gelten. In 
nahezu allen Bereichen der technischen Infrastruktur 
sind in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen 
erforderlich, um vorhandene Anlagen instandzuset-
zen, entsprechend dem Stand der Technik zu moder-
nisieren oder überhaupt erst zu erstellen. 

Besonders im Vordergrund der Handlungsbedarfe 
stehen die erheblichen Defizite in den Bereichen 
„Wasser/Abwasser" und „Wärmeversorgung". Ne-
ben der schwerpunktmäßigen Ergänzung bzw. Neu-
verlegung von Leitungen bildet die Errichtung von 
Klärwerken die Hauptanforderungen. Für viele 
Kleinstsiedlungen im ländlichen Raum werden aller-
dings aufgrund der hohen Finanzaufwendungen, die 
für einen vollständigen Anschluß an die zentrale 
Wasserversorgung und eine zentrale Abwasserent-
sorgung erforderlich sind, weiterhin nur dezentrale 
Ver- und Entsorgungskonzepte in Frage kommen. 

Eine Vielzahl von Handlungsanlässen ist weiterhin im 
Bereich der Umweltentlastung und der Umweltvor-
sorge zu finden und dort vor allem bei „Bodenschutz", 
„Ortsbild- und Landschaftspflege" sowie „Lärm-
schutz". 

Selbst in ländlichen Gemeinden ohne Gewerbebesatz 
ist in der Luftbelastung ein erhebliches Problem für 
die Ortsentwicklung zu sehen. Ursache ist der hohe 
Anteil der Braunkohlefeuerung an der Heizenergie-
struktur. Einen erheblichen Anteil an der Minderung 
der Luftbelastungen kann der Ersatz der in den 
Wohngebäuden vorhandenen Braunkohleheizung 
übernehmen. Begleitend dazu ist eine zügige Umstel-
lung der Heizanlagen im Bereich der öffentlichen 
Gebäude und der gewerblichen und landwirtschaftli-
chen Betriebe auf umweltfreundliche Energie träger, 
eventuell auch der Einsatz leitungsgebundener Ener-
giearten (Erdgas, Nah- und Fernwärme), erforder-
lich. 

Die Bewältigung von Verkehrsproblemen im Zusam-
menhang mit der städtebaulichen Erneuerung ist 
ebenfalls eine Schwerpunktaufgabe in kleinen 
Gemeinden. Dies gilt zum einen für die überörtliche 
Verkehrsanbindung, zum anderen für den Zustand 
der vorhandenen innerörtlichen Straßen- und Wege-
netze und zum dritten für die Verkehrsbelastungen 
— etwa durch den Durchgangsverkehr —, denen die 
vorhandenen Baustrukturen und Verkehrsnetze nicht 
gewachsen sind. 

Die Erneuerung und Erhaltung der Straßen- und 
Wegenetze wird künftig einen erheblichen Teil der in 
den Kleinstädten und Dörfern der neuen Länder 
erforderlichen investiven Maßnahmen ausmachen. 
Generell kann davon ausgegangen werden, daß die 
Erneuerungsbedarfe in diesem Bereich nahezu flä-
chenhaft vorhanden sind. Während das Straßen- und 
Wegenetz mangels Instandhaltung in vielen kleinen 
Gemeinden kaum noch in der Lage ist, die ihm 
zukommenden Funktionen zu erfüllen, sind gleich-
wohl oftmals noch historische Straßenbeläge und 
Straßenraumgliederungen vorhanden, die es zu 
erhalten gilt. Hierzu gehören Kopfsteinpflasterstraßen 
in den Kleinstädten ebenso wie Alleepflanzungen und 
unversiegelte Straßenrandbereiche in den Dorfker-
nen. 

Neben der Instandsetzung vorhandener Straßen und 
Wege erfordert der bereits eingetretene und progno-
stizierte Anstieg des Straßenverkehrsaufkommens 
Überlegungen zur Neuordnung und Erweiterung oder 
aber zum Rückbau der vorhandenen Verkehrsnetze. 
Wichtig ist hierbei die Einbindung von Belangen der 
Verkehrsplanung in die Konzepte zur städtebaulichen 
Entwicklung und Erneuerung der Stadt- und Orts-
kerne. Dabei sollte häufig auch die Wiederherstellung 
und Ergänzung von Wegeverbindungen zwischen 
und innerhalb der besiedelten Bereiche Beachtung 
finden. 

Begleitend zu den Maßnahmen der städtebaulichen 
Erneuerung ist in der Verbesserung der Verkehrsan-
bindung dörflicher Siedlungen an Gemeindehaupt-
orte und Städte ein wichtiger Ansatz zur Stabilisie-
rung der ländlichen Gebiete zu sehen. Neben der 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse innerhalb 
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und zwischen den Städten und Gemeinden sind auch 
die Anforderungen aus dem Bereich der Telekommu-
nikation auf ihre Relevanz für Maßnahmen der Klein-
stadt- und Dorferneuerung zu überprüfen. 

2.2.5 Stabilisierung und Entwicklung im Bereich 
von Handel, Dienstleistungen, Handwerk und 
produzierendem Gewerbe 

Die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen in 
einer für die Bewohner kleiner Gemeinden erreichba-
ren Entfernung ist eine der Aufgaben, die die städte-
bauliche Erneuerung unbedingt mit zu leisten hat. Die 
städtebauliche Planung sowie die Maßnahmen der 
städtebaulichen Erneuerung können hierbei nicht 
direkt als Wirtschaftsförderung fungieren, aber den 
Rahmen für die Entwicklung wirtschaftlicher Tätig-
keit setzen. 

Die Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen 
in den Ortskernen der Kleinstädte und Dörfer der 
neuen Länder sind möglichst zu erhalten und weiter-
zuentwickeln. Problem dabei wird sein, daß vom 
Konzentrationsprozeß im Einzelhandel viele kleine 
Läden betroffen sein werden, die hinsichtlich der 
Verkaufsfläche und Sortimentsstruktur nicht den heu-
tigen Markterfordernissen entsprechen — gegenüber 
größeren, z. T. neu angesiedelten Handelseinrichtun-
gen nicht mehr konkurrenzfähig sind — den Bedürf-
nissen der örtlichen Verbraucher nach einem kleintei-
ligen, wohnortnahen Einzelhandels- und Dienstlei-
stungsangebot jedoch am ehesten entsprechen. 

Mit der städtebaulichen Erneuerung — ergänzt durch 
zwischengemeindliche Abstimmung bzw. Zusam-
menarbeit — sind die Ortskerne so zu verändern, daß 
diese als Standort für bereits vorhandene Läden, 
kleinere Handwerksbetriebe und sonstige private 
Infrastruktureinrichtungen attraktiv bleiben und vor 
allem auch für Neuansiedlungen in den genannten 
Funktionsbereichen in Frage kommen. In anderen 
Fällen könnte auch die Entwicklung eines neuen 
Ortszentrums erforderlich sein und sich für die Ent-
wicklung der historischen Ortsmitte andere Perspek-
tiven (z. B. als Wohnstandort) ergeben. 

Für öffentliche Maßnahmen ergeben sich im Bereich 
der städtebaulichen Erneuerung hieraus folgende 
Ansätze: 

— Analyse der derzeitigen und künftigen Angebots- 
und Nachfragestruktur im Einzelhandels- und 
Dienstleistungsbereich, 

— Ausweisung von Standorten für die Einzelhandels- 
und Dienstleistungsentwicklung, 

— Abstimmung von Maßnahmen des Wohnungsneu-
baus, der Verkehrsplanung und der Stadtgestal-
tung mit den Erfordernissen der Entwicklung von 
Einzelhandel und Dienstleistungen, 

— Förderung von Einzelhandelsmaßnahmen der 
städtebaulichen Erneuerung im gewerblichen Be-
reich, 

— Einbindung von externen Angeboten der Beratung 
und der ökonomischen Qualifikation. 

Handwerk und produzierendes Gewerbe befinden 
sich oft in den Randbereichen der historischen Ke rn

-bereiche von Kleinstädten und Dörfern und dort 
häufig auf Betriebsstandorten, deren Bausubstanz 
einer Erneuerung bedarf und die aus Gründen der 
Ortsbildpflege erhaltenswert sind. Viele der vorhan-
denen Gewerbegebäude entsprechen nicht mehr den 
veränderten Produktionsanforderungen. Nutzungs-
konflikte und fehlende Erweiterungsflächen gefähr-
den die vorhandenen Gewerbestandorte zusätzlich. 
Besonders ausgeprägt sind diese Probleme in den 
südlichen Regionen. Wo Ersatzgrundstücke fehlen, 
eine Verlagerung die finanzielle Leistungsfähigkeit 
des Betriebes übersteigt oder ein Verbleib am alten 
Standort aus anderen Gründen erforderlich ist, sind 
städtebauliche Maßnahmen der Gemeinde zur Siche-
rung des vorhandenen Standorts erforderlich, die 
auch die bauliche Erneuerung von Betriebsgebäuden, 
die Bereitstellung von Erweiterungsflächen oder die 
Behebung von Defiziten bei der Erschließung umfas-
sen können. Eine Weiter- und Wiedernutzung der 
vorhandenen Gewerbestandorte — auch bei Erhalt 
der vorhandenen kleinteiligen Mischungen — dürfte 
auf diese Weise ermöglicht werden können. Im Regel-
fall sind sowohl planerische als auch investive Maß-
nahmen in Be tracht zu ziehen, um den gewerblichen 
Belangen in der städtebaulichen Erneuerung Rech-
nung zu tragen. Erforderlich ist hierbei eine enge 
Abstimmung zwischen Stadt- bzw. Dorferneuerung, 
Wirtschaftsförderung und Umweltschutzbehörden. 

2.2.6 Stabilisierung und Entwicklung 
landwirtschaftlicher Funktionen 

Auch wenn die Landwirtschaft in den kommenden 
Jahren als Erwerbsgrundlage für viele Bewohner 
kleiner Gemeinden in der ehemaligen DDR an Bedeu-
tung verlieren wird und nach neuen wirtschaftlichen 
Entwicklungsperspektiven im ländlichen Raum ge-
sucht werden muß, bleiben die Belange der Landwirt-
schaft in kleinen Gemeinden von zentraler Bedeutung 
für Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und 
Entwicklung (siehe Beispiel Auerswalde). Denn im 
Zuge veränderter Bewirtschaftungsmethoden und 
Betriebsstrukturen in der Landwirtschaft der neuen 
Bundesländer verändern sich Umweltbelastungen, 
Infrastrukturbedarf und Flächenansprüche der land-
wirtschaftlichen Betriebe. Die Sicherung und Weiter-
entwicklung landwirtschaftlicher Betriebsstandorte 
wird in vielen Fällen eine Aufgabe der Gemeinde im 
Rahmen der städtebaulichen Dorferneuerung sein, 
die auch mit agrarstrukturellen Maßnahmen der Flur-
bereinigung verbunden werden sollten. Dies gilt 
sowohl für betriebsbezogene Maßnahmen als auch für 
Ansätze zur Verbesserung des städtebaulichen Um-
felds der vor Ort vorhandenen landwirtschaftlichen 
Betriebe. 

Neben der Verkehrserschließung und der Bewälti-
gung von Konflikten mit benachbarten Nutzungen 
konzentrieren sich die Aufgaben auf die Erhaltung, 
Veränderung und Wiedernutzung der landwirtschaft-
lichen Bausubstanz. Eine planerische Rahmensetzung 
zur Neudefinition von Nutzungszielen für gemischt 
genutzte Bereiche innerhalb der Ortslagen ist in 
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Beispiel Auerswalde 
2400 Einwohner 
Landkreis Chemnitz 

Die Gemeinde Auerswalde, die sich am Rande des Verdichtungsraums Chemnitz 
befindet, zeigt in ihrer langgestreckten Siedlungs- und Baustruktur noch heute ihren 
Ursprung als Waldhufendorf. Die Landwirtschaft hat als Erwerbsgrundlage aufgrund 
der Nähe zur Großstadt und den im Ort vorhandenen Gewerbebesatz bereits in den 
vergangenen Jahren an Bedeutung als Erwerbsgrundlage verloren. Die große Zahl 
der leerstehenden, bis vor kurzem zum Abriß vorgesehenen Gebäude bestimmt heute 
das Ortsbild. Zwar konnte ein weiterer Verlust an historischer Bausubstanz nach 
dem politischen Umbruch zunächst unterbunden werden, doch die 
Leerstandsprobleme haben vor allem im Bereich der landwirtschaftlichen 
Bausubstanz stark zugenommen. Jahrzehntelang fehlende Instandhaltung der 
verpachteten Bausubstanz und unsichere Nutzungsperspektiven bestimmen die 
derzeitige Situation. Eine Rückkehr zu bäuerlichen Familienbetrieben kommt für die 
überwiegende Zahl der meist älteren Hofbesitzer nicht in Frage. Eher wird in der 
Umnutzung der Hofstellen für Kleingewerbe, Handel und Handwerk eine 
Möglichkeit zum baulichen Erhalt gesehen. Die Gemeindeverwaltung sieht in 
Einzelfällen gute Chancen zu einer Umnutzung für Fremdenzimmer, wofür im 
Verdichtungsraum Chemnitz ein erheblicher Bedarf besteht. Bisher ist die 
Investitionsbereitschaft von seiten der privaten Hofeigentümer allerdings noch 
gering. Insgesamt sollen Nutzungsperspektiven und die städtebauliche 
Weiterentwicklung des Dorfes Gegenstand eines Dorfentwicklungsplans sein, der im 
Jahr 1991 erstellt werden soll. 

 Quelle:  Gemeinde Auerswalde /Forschungsgruppe Stadt + Dorf 
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jedem Fall erforderlich, wenn bereits aufgegebene 
Hofstellen wieder landwirtschaftlich genutzt werden 
sollen. 

2.2.7 Stabilisierung und Entwicklung von Freizeit- 
und Fremdenverkehrsfunktionen 

Der Fremdenverkehr wird für viele Kleinstädte und 
Dörfer der neuen Bundesländer an Bedeutung gewin-
nen. Dies gilt sowohl für Gemeinden, in denen der 
Fremdenverkehr schon bisher eine wichtige wirt-
schaftliche Basis darstellte, als auch für Gemeinden 
mit veränderter Lagegunst und neuen Perspektiven 
im Bereich von Naherholung und Tourismus (siehe 
Beispiel Ankershagen). Eine Vielzahl von traditionel-
len Fremdenverkehrsorten Ostdeutschlands steht 
angesichts des tiefgreifenden Wandels in der Ange-
bots- und Nachfragestruktur im Beherbergungswesen 
vor der Aufgabe, sowohl die Beherbergungsbetriebe 
selbst als auch die öffentlichen Fremdenverkehrsein-
richtungen und das städtebauliche Umfeld in den 
Fremdenverkehrsorten umzustrukturieren. Für die 
städtebauliche Erneuerung ergeben sich Handlungs-
bedarfe sowohl hinsichtlich der öffentlichen Maßnah-
men als auch bei der Förderung p rivater Maßnahmen. 

Sie können in den folgenden Aufgabenfeldern lie-
gen: 

— Erstellung von Fachgutachten zur Fremdenver-
kehrsentwicklung begleitend zur Erstellung von 
Stadtentwicklungs- und Rahmenplänen für das 
Erneuerungsgebiet, 

— Schaffung bzw. Erneuerung und Umgestaltung 
von öffentlichen Einrichtungen im Bereich des 
Fremdenverkehrs, 

— Förderung von privat-gewerblichen Modernisie-
rungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zur Ver-
besserung der Angebotsstruktur im Beherber-
gungs- und Gaststättenbereich, 

— Verbesserung des Ortsbildes durch Gestaltungs-
maßnahmen im öffentlichen Bereich und die 
Erneuerung von Fassaden an p rivaten und öffent-
lichen Gebäuden. 

Viele dieser Maßnahmen setzen kleinteilig auf örtli-
cher Ebene an . Gerade dort, wo sich die Möglichkei-
ten zur Fremdenverkehrsentwicklung derzeit im 
Umbruch befinden, erscheint eine übergemeindliche 
Abstimmung jedoch dringend erforderlich. 

3. Ansätze der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung 

3.1 Städtebauliche Erneuerung im Rahmen der 
Städtebauförderung 

Im Januar 1990 wurde ein Sofortprogramm für Maß-
nahmen der Stadt- und Dorferneuerung initiiert. 
768 Mio. DDR-Mark aus dem Reisemittelfonds stan-
den mehr als 700 Städten und Gemeinden bis Juni 
1990 zur städtebaulichen Erneuerung zur Verfügung, 
darunter auch etwa 200 kreisangehörige Städte und 
250 Landgemeinden. 

Die Finanzmittel konnten zur Förderung einer Viel-
zahl kleinerer Bau- und Erneuerungsmaßnahmen 
verwendet werden. Grundsätzlich förderfähig wa-
ren 

— Sicherungsmaßnahmen an  Gebäuden, 

— Maßnahmen zur beispielhaften Erneuerung an 
einzelnen, besonders erhaltenswerten Gebäu-
den, 

— Neubaumaßnahmen (Lückenschließung), 

— Maßnahmen für Grün-, Freiflächen und sonstige 
Außenanlagen, 

— Maßnahmen der Stadtökologie, 

— Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssitua-
tion (Straßenbau), 

— Infrastrukturmaßnahmen zur Funktionssicherheit 
und Verbesserung der stadttechnischen Versor-
gung ,  

— Verlagerungsmaßnahmen und Grundstückser-
werb, 

— objektkonkrete Materialbeschaffung, 

— vorbereitende Untersuchungen und Maßnahmen 
für Sanierungsvorhaben einschließlich Material-
beschaffung und Vorbereitung zur Verlagerung 
von Betrieben, 

— Maßnahmen zur materiell-technischen Ausrü-
stung von sich entwickelnden Handwerks- und 
Baubetrieben sowie Architekturbüros (privat und 
kommunal), die für die Sanierung unbedingt Vor-
aussetzung sind. 

Im zweiten Halbjahr 1990 wurde die Städtebauförde-
rung fortgeführt. Grundlage der Förderung waren die 
Richtlinien für die Vergabe von Stadtsanierungsför-
dermitteln an Gemeinden der DDR, die am 4. Septem-
ber 1990 vom Ministerium für Bauwesen, Städtebau 
und Wohnungswirtschaft der DDR im Einklang mit 
dem Bundesministerium für Raumordnung, Bauwe-
sen und Städtebau erlassen worden waren. 

Die Mittelverteilung wurde dabei folgendermaßen 
vorgenommen: 

— ca. 290 Mio. DM für Gebiete mit beschlossenen 
vorbereitenden Untersuchungen; 

— ca. 730 Mio. DM für Maßnahmen der städtebauli-
chen Sanierung und Erneuerung der technischen 
Infrastruktur auch außerhalb von Untersuchungs-
gebieten (Infrastrukturfonds); 
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Beispiel Ankershagen 
900 Einwohner 
Landkreis Waren 

Die Gemeinde Ankershagen liegt in einem landwirtschaftlich geprägten, dünn 
besiedeltem Gebiet abseits der Durchgangsstraßen. Die Baustruktur der vier Ortsteile 
ist überwiegend durch die frühere Gutswirtschaft geprägt. Während die 
Landarbeiterkaten auch heute noch zum Wohnen genutzt und von den Bewohnern 
instand gehalten werden, hat sich die Nutzungsstruktur der ehemaligen Gutshöfe in 
einer problematischen Weise verändert. Ein Teil der Gebäude, vor allem Ställe und 
Scheunen, steht heute leer, da die Landwirtschaft inzwischen modernere 
Betriebsgebäude nutzt. Die ehemaligen Herrenhäuser, die den städtebaulichen 
Mittelpunkt der Dörfer bilden und teilweise unter Denkmalsschutz stehen, sind 
ebenfalls ungenutzt oder werden heute als öffentliche Einrichtungen oder als 
Mietshäuser genutzt. Ein Großteil der historischen Bausubstanz weist schwere 
Instandhaltungsmängel auf und ist in den vergangenen Jahrzehnten durch Umbauten 
stark verändert worden. Ohne eine um fassende Erneuerung der Nutzungs- und 
Baustrukturen droht diesen Gutsdörfern ein fortgesetzter Verlust der noch 
vorhandenen historischen Zeugnisse und damit auch wichtiger 
Entwicklungspotentiale für die Zukunft. Hinzu kommen immense Erneuerungs- und 
Ergänzungsbedarfe im Bereich der technischen Infrastruktur, vor allem im Bereich 
der Abwasserentsorgung 

Quelle: Forschungsgruppe Stadt + Dorf 
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— ca. 20 Mio. DM für die Förderung städtebaulicher 
Planungsleistungen. 

530 Mio. DM aus dem Infrastrukturanteil waren Ver-
pflichtungsermächtigungen für das Jahr 1991, also 
Mittel, für die 1990 Aufträge erteilt werden muß-
ten, die aber erst 1991 als Kassenmittel verfügbar 
waren. 

Insgesamt wurde im 2. Halbjahr 1990 für 2 000 
Gemeinden in sehr kurzer Zeit mehr als 1 Mrd. DM für 
die städtebauliche Erneuerung bereitgestellt. Weitere 
1 400 Gemeinden erhielten Planungsfördermittel 
(siehe dazu auch S. 27f.). 

In den einzelnen Regionen erfolgte der Fördermittel-
einsatz nach unterschiedlichen Schwerpunkten — 
teilweise breit gestreut in einer Vielzahl von Gemein-
den, teilweise deutlich auf Schwerpunktorte konzen-
triert. Auf jeden Fall wurden die Fördermittel auch auf 
viele Dörfer und Kleinstädte verteilt. 

Seit dem Beitritt der neuen Länder zur Bundesrepu-
blik Deutschland beteiligt sich der Bund durch die 
Bereitstellung von Finanzhilfen gemäß Artikel 104 a 
Abs. 4 Grundgesetz mit einem Drittel an der Förde-
rung des Städtebaus. Für 1991 bis 1994 werden den 
fünf neuen Ländern und Berlin jährlich 300 Mio. DM 
für die allgemeine Städtebauförderung zur Verfügung 
gestellt. Diese werden durch die Länder und Kommu-
nen mit jährlich 600 Mio. DM ergänzt. Somit ergibt 
sich ein Gesamtfördervolumen von 900 Mio. DM pro 
Jahr. 

Die Antragsbewilligung der Förderung städtebauli-
cher Sanierungsmaßnahmen in den Städten und Dör-
fern der neuen Länder für 1991 ist inzwischen erfolgt. 
Die Verteilung der Mittel auf die Kleinstädte und 
Dörfer ist aus den Karten 1 bis 5 der Anlage ersichtlich. 
Die Tabellen I bis VI stellen den Anteil der geförderten 
Gemeinden je Gemeindegrößengruppe an der Ge-
samtzahl der geförderten Gemeinden in den einzel-
nen und zusammengenommenen in allen neuen Län-
dern dar. Aus ihnen ist ersichtlich, daß vor allem in 
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Thü-
ringen ein hoher Anteil kleiner Gemeinden bis zu 
20 000 Einwohner gefördert werden. Ein Vergleich 
ergibt in: 

— Mecklenburg-
Vorpommern 	einen Anteil von 96,9 v. H. 

— Brandenburg 	einen Anteil von 82,4 v. H. 

— Thüringen 	einen Anteil von 80,3 v. H. 

— Sachsen-Anhalt 	einen Anteil von 56,5 v. H. 

— Sachsen 	einen Anteil von 48,9 v. H. 

In der Tabelle VII ist der Anteil der geförderten 
Gemeinden an der Gesamtzahl der Gemeinden der 
neuen Länder nach Gemeindegrößengruppen darge-
stellt. Aus dieser Tabelle geht hervor, daß bei der 
Förderung kleiner Gemeinden denen zwischen 2 000 
und 20 000 Einwohner eine bestimmte Präferenz 
zukommt. Der Anteil geförderter Gemeinden unter 
2 000 Einwohner an ihrer Gesamtzahl dieser Gemein-
degrößengruppe ist gering. 

Der Bund beteiligt sich neben der Förderung von 
städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen mit teilweise 
erheblich höheren Finanzierungsanteilen an  weiteren 
Sonderprogrammen. 

Zu diesen Programmen gehören: 

— Modellvorhaben der städtebaulichen Erneue-
rung, 

— städtebaulicher Denkmalschutz, Sicherung und 
Erhaltung historischer Stadtkerne im Beitrittsge-
biet, 

— Bereitstellung von Finanzhilfen für städtebauliche 
Planungen. 

Die beiden erstgenannten Programme sind Bestand-
teil des Sonderprogramms „Gemeinschaftswerk Auf-
schwung-Ost" . 

Förderung von Modellvorhaben der städtebaulichen 
Erneuerung in Kleinstädten und Dörfern der neuen 
Länder 

Zu Beginn des Jahres 1990 wurden von den Baumini-
sterien der beiden deutschen Staaten die Modellvor-
haben der Stadterneuerung in den Städten S tralsund, 
Brandenburg, Meißen, Halberstadt und Weimar ein-
geleitet und Mitte 1990 durch weitere Modellvorha-
ben der Erneuerung von Kleinstädten und Dörfern 
ergänzt. Hierbei handelt es sich um Ankershagen, 
Möllenhagen, Penzlin, Langerwisch, Wiesenburg, 
Landsberg, Mühlberg und Kändler. 1991 kamen noch 
die Städte Cottbus, Görlitz, Naumburg, Jena, Mühl-
hausen, Güstrow und die Kleinstadt Tribsees und das 
Dorf Lobstädt dazu (s. Karte 5 Modellstädte und 
-dörfer der städtebaulichen Erneuerung in den neuen 
Ländern). 

Die aus der Praxis der Modellvorhaben „Städtebauli-
che Dorferneuerung" im Rahmen des experimentel-
len Wohnungs- und Städtebaus des BMBau gewonne-
nen Erfahrungen wurden bei der Auswahl durch die 
Ministerien zugrunde gelegt. Daher befinden sich 
unter den Modellvorhaben Kleinstädte und Dörfer, 

— deren Funktion und Entwicklungsmöglichkeit in 
der Aufrechterhaltung und Stärkung zentralörtli-
cher Funktionen liegen (z. B. Penzlin, Möllenha-
gen, Wiesenburg), 

— die als ländliche Wohn- bzw. Gewerbestandorte im 
Umland größerer Zentren fungieren (z. B. L anger

-

wisch, Landsberg, Kändler) sowie solche, 

— deren Entwicklungsmöglichkeiten durch den 
Fremdenverkehr geprägt werden (Mühlenberg, 
Ankershagen). 

Einen Sonderfall bilden die drei räumlich zusammen-
liegenden mecklenburgischen Modellgemeinden: 
Penzlin, Möllenhagen, Ankershagen. Hier soll durch 
Abstimmung der jeweiligen gemeindlichen Entwick-
lungsplanungen und -maßnahmen und eine gewisse 
Aufgabenteilung versucht werden, die in dieser länd-
lichen Peripherregion vorhandenen Potentiale auf 
„kleinregionaler Ebene" zu aktivieren. 
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Wichtiges Anliegen der Modellvorhaben ist es, typische 
Aufgaben und Probleme der Erneuerung und Entwick-
lung von Kleinstädten und Dörfern beispielgebend zu 
lösen und dabei gleichzeitig einen breiten Erfahrungs-
austausch zwischen den Verantwortlichen in den 
Modellvorhaben und denen anderer kleiner Gemein-
den sowie der Fachöffentlichkeit zu initiieren. 
Den Modellvorhaben der kleinen Städte und Dörfer 
wurden aus dem Sofortprogramm 1990 insgesamt 
16,2 Mio. DM, davon 7 Mio. DM an Verpflichtungser-
mächtigungen für 1991, bewilligt. 
Für die Jahre 1991 und 1992 werden im Rahmen des 
Gemeinschaftswerks „Aufschwung-Ost" Finanzhil-
fen von jeweils 100 Mio. DM zur Förderung der 
Modellvorhaben der städtebaulichen Erneuerung in 
Städten, Kleinstädten und Dörfern zur Verfügung 
gestellt. Diese Fördermittel werden durch Anteile der 
Länder und der Modellstädte sowie Gemeinden auf 
jährlich 125 Mio. DM erhöht. 
In den Modellvorhaben liegen inzwischen eine Reihe 
von Ergebnissen und Erfahrungen vor. In einer ersten 
Phase wurden Leitbilder für die Ortsentwicklung 
diskutiert und Aufträge für die erforderlichen Planun-
gen, Gutachten und Baumaßnahmen erteilt bzw. par-
allel dazu kurzfristig erforderliche und durchführbare 
Erneuerungsmaßnahmen umgesetzt. Viele dieser 
investiven Maßnahmen hatten den Charakter von 
„vorgezogenen Ordnungsmaßnahmen" , da abge-
stimmte planerische Konzepte zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht vorliegen konnten. Außerdem wurde die 
Möglichkeit genutzt, vorbereitenden Grunderwerb 
zur Umsetzung späterer Sanierungsziele zu tätigen. 
Zunehmend werden nunmehr in den Modellvorhaben 
auch Fördermittel aus anderen Fachprogrammen 
ergänzend zu den Mitteln der Städtebauförderung 
eingesetzt. Die vorbereitenden Untersuchungen sind 
bereits nahezu in allen Modellvorhaben abgeschlos-
sen. Sie werden durch wichtige Fachgutachten und 
Rahmenpläne ergänzt. Damit werden die zu lösenden 
Erneuerungsprobleme im Zusammenhang mit den 
Entwicklungsproblemen benannt und können schritt-
weise verwirklicht werden. Die Analysen zu den 
vorbereitenden Untersuchungen und die Diskussion 
um die Abgrenzung der Sanierungsgebiete ergeben, 
daß gerade in den kleinen Modellstädten und Dörfern 
ein „Gebietsbezug" notwendig und sinnvoll ist, die 
Sanierungsgebiete jedoch möglichst groß zu halten 
sind, um den vielen unterschiedlichen Erneuerungs-
anlässen — vor allem auch im Infrastrukturbereich — 
gerecht zu werden. Beispielgebend für private 
Erneuerungsmaßnahmen wirken inzwischen vielfach 
die kleinteiligen Maßnahmen zur Sicherung und 
Instandsetzung der Bausubstanz sowie zur Verbesse-
rung des Ortsbildes. Diese Maßnahmen basieren auf 
kommunalen Förderrichtlinien, die eine Bezuschus-
sung kleinerer privater Erneuerungsmaßnahmen 
ermöglichen. 

Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz, 
Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne 

Der Bund stellt für dieses Förderprogramm für die 
Jahre 1991 bis 1994 jährlich 80 Mio. DM aus Städte

-

bauförderungsmitteln und in den Jahren 1991 und 

1992 jeweils 100 Mio. DM aus dem „Gemeinschafts-
werk Aufschwung-Ost" bereit und beteiligt sich damit 
zur Hälfte am angestrebten Gesamtvolumen. Mit dem 
Programm sollen Maßnahmen gefördert werden, die 
in einem Gebiet mit städtebaulicher Erhaltungssat-
zung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 BauGB notwendig sind, 
um die in Struktur und Funktion bedrohten histori-
schen Stadtkerne mit denkmalwerter Bausubstanz zu 
sichern und zu erhalten. Die Fördermittel werden auf 
der Grundlage von Förderprogrammen der jeweiligen 
Länder gewährt und können sowohl gemeindlichen 
als auch privaten Maßnahmeträgern gewährt werden. 
Rund 90 Städte finden in diesem Programm Beach-
tung (siehe Karte 6 der Anlage). 

Finanzhilfen für städtebauliche Planungen 

Aus einem Sonderprogramm in Höhe von 20 Mio. DM 
erhielten über 1 400 Gemeinden 1990 Zuschüsse zur 
Erarbeitung städtebaulicher Planungen. Ziel der Pla-
nungsförderung, die auch zahlreichen Gemeinden 
unter 10 000 Einwohnern zugute kam, war es, die 
vorhandenen Planungsdefizite im förmlichen und 
nichtförmlichen Bereich zu vermindern und die 
Zurückhaltung der Gemeinden bei der Vergabe von 
Planungsaufträgen zu überwinden. Vorrangig geför-
dert werden sollten städtebauliche Planungen, die der 
städtebaulichen Erneuerung einschließlich der Er-
neuerung der technischen Infrastrukturen, der An-
siedlung von Gewerbe bzw. der Neuschaffung von 
Arbeitsplätzen und dem Wohnungsbau dienen. 
Neben der Erstellung von Bauleitplänen, nichtförmli-
chen Plänen (z. B. Rahmenplänen) und Arbeiten zur 
Überleitung bestehender städtebaulicher Planungen 
wurden auch Beratungsleistungen gefördert. Die 
städtebauliche Planungsförderung setzte somit an 
einem wichtigen Hemmnisfaktor an, der dem Einstieg 
der kleinen Gemeinden in eine eigenständige Ent-
wicklungsplanung entgegensteht. 1991 wurden an 
dieses Sonderprogramm weitere Finanzhilfen für 
städtebauliche Planungen von 50 Mio. DM ange-
schlossen, die auch 1992 in gleicher Höhe gewährt 
werden. Vorrangig sollten mit diesen Mitteln Pla-
nungsleistungen gefördert werden, die Vorausset-
zung für spätere Investitionen sein können. Hierzu 
können beispielsweise Satzungen nach § 34 BauGB, 
städtebauliche Rahmenpläne, Teil-Flächennutzungs-  
und Bebauungspläne gehören. 

3.2 Ergänzende Fachprogramme mit 
Bedeutung für die städtebauliche 
Erneuerung 

Ergänzende Fachprogramme der 
Landwirtschaftsförderung 

Auf Initiative des BML sind bereits 1990 für die 
Dorferneuerung in den neuen Ländern 18 Mio. DDR-
Mark und 46 Mio. DM nach dem Fördergesetz bereit-
gestellt worden. 1991 stehen dafür im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes" 130 Mio. DM Kas-
senmittel und 98 Mio. DM Verpflichtungsermächti- 
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gungen zur Verfügung, wovon der Bund 60 Prozent 
und das jeweilige Land 40 Prozent finanzieren. Um 
der derzeit noch niedrigen Finanzkraft der neuen 
Länder Rechnung zu tragen, wurden dabei günstigere 
Konditionen festgelegt. 

Die Förderung der Dorferneuerung besteht jedoch 
nicht nur aus einer Bereitstellung von Geld. Bewährt 
hat sich vor allem die direkte Hilfe und Anleitung 
durch Experten aus dem Bundesernährungsministe-
rium und den westlichen Bundesländern. Auch Semi-
nare, Schulungen, gezielte Veröffentlichungen und 
die Unterstützung durch Verbände sowie gemeinnüt-
zige Vereine haben dazu beigetragen, daß der Prozeß 
der Dorferneuerung in den neuen Ländern schnell in 
Gang gekommen ist. 

Ziel der Projekte zur Dorferneuerung in den neuen 
Bundesländern ist vor allem die Verbesserung von 
Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land-
und Forstwirtschaft sowie der Lebensverhältnisse für 
die bäuerlichen Familien. 

Gefördert werden daher in erster Linie Maßnahmen, 
die helfen, 

— innerörtliche Verkehrsverhältnisse zu verbes-
sern; 

— Hochwassergefahren im Ortsbereich abzuwehren 
und innerörtliche Gewässer zu sanieren; 

— kleinere Bau- und Erschließungsvorhaben zur 
Erhaltung und Gestaltung des dörflichen Charak-
ters durchzuführen; 

— land- und forstwirtschaftlich genutzte Bausubstanz 
mit ortsbildprägendem Charakter zu erhalten; 

— land- und forstwirtschaftliche Bausubstanz an die 
Erfordernisse zeitgemäßen Wohnens anzupas-
sen; 

— den Neu-, Aus- oder Umbau von land- und forst-
wirtschaftlichen Gemeinschaftsanlagen und ande-
ren Einrichtungen in gemeinschaftlicher Nutzung 
zu ermöglichen. 

Die Dorferneuerung in den neuen Bundesländern 
wird gegenwärtig von Schwerpunkten geprägt, die 
sich von der Dorferneuerung in den alten Ländern 
unterscheiden. In den alten Ländern geht es im 
weitesten Sinne um eine weitere Verbesserung unzu-
reichender Arbeits- und Wohnverhältnisse. 

In den neuen Bundesländern stellt sie oftmals eine 
„Überlebensfrage" des Dorfes dar. Dabei stehen sol-
che Fragen im Mittelpunkt, wie: 

— Was wird aus den vorhandenen Gebäuden der 
ehemaligen LPG und VEG? Dabei kann es nicht 
nur um Abriß gehen, sondern es sollte auch geprüft 
werden, wie die Gebäude durch Sanierung, Um-
oder Ausbau genutzt werden können. 

— Was ist aus den Einrichtungen am besten zu 
machen, die sich für eine gemeinschaftliche Nut-
zung eignen? Das hängt weitgehend davon ab, 
welche Betriebsformen der landwirtschaftlichen 
Produktion sich in dem jeweiligen Dorf entwickeln 
werden. 

— Was soll aus den alten Gebäuden der Güter und 
Bauernhöfe werden, die bisher als Wohn- oder 
Wirtschaftsgebäude in den LPG bzw. VEG genutzt 
worden sind? 

— Wie kann eine Dorfstruktur, die von der Industria-
lisierung der Landwirtschaft und von einer Kon-
zentration der Betriebszentren auf wenige Stand-
orte bestimmt war, in eine neue Struktur gebracht 
werden? 

— Was ist jetzt nötig, um dem kulturellen Leben in 
den Dörfern Entwicklungsmöglichkeiten zu eröff-
nen? 

Ein Großteil dieser Maßnahmen trägt unmittelbar zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen für Erwerbstätige bei, 
die früher im landwirtschaftlichen Bauwesen, im 
Meliorationsbau oder in der Landtechnik beschäftigt 
waren. Denn durch die Dorferneuerung erhalten neu-
gegründete Planungsbüros, private Architekten, orts-
ansässige kleinere und mittelständische Bauunter-
nehmen sowie dörfliche Handwerksbetriebe Auf-
träge. 

Mittelfristig können mit Hilfe der Dorferneuerung 
auch die immer stärker nachgefragten „weichen 
Standortfaktoren" wie Naturnähe und Überschaubar-
keit verbessert werden. Sie sind nämlich häufig 
Grundvoraussetzung für die Ansiedlung von Handel 
und Gewerbe, aber auch für den sogenannten sanften 
Tourismus. Dieser ist vor allem für die Landwirtschaft 
von großer Bedeutung, weil er durch die Vermietung 
von Ferienwohnungen, die Verpachtung von Sport-
und Freizeitflächen sowie die Direktvermarktung von 
landwirtschaftlichen Produkten zusätzliche Arbeits-
plätze und Einkommensquellen erschließen hilft. 

Zur Sicherung, Erhaltung, Restaurierung und zum 
Ausbau von agrar- und forstkulturellen sowie agrar- 
und forsthistorischen Einrichtungen, die mit dem 
vorstehenden Förderprogramm der Dorferneuerung 
nicht erreicht werden, hat der Bundesminister der 
Finanzen den dringenden Forderungen des BML 
entsprochen und aus dem „Gemeinschaftswerk Auf-
schwung-Ost" in 1992 4,0 Mio. DM Fördermittel 
bewilligt. Hierunter fallen insbesondere agrar- und 
forstkulturelle sowie agrar- und forsthistorisch be-
deutsame Schul- und Akademiegebäude des 19. Jahr-
hunderts, herausragende Garten- und Parkanlagen, 
Sammlungen und Wirkungsstätten berühmter Agrar-
wissenschaftler, 

Damit will der Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten die derzeit strukturell und 
finanziell noch überforderten neuen Länder, Land-
kreise und Kommunen in der Sicherung ihres kultur-
historischen Erbes entlasten. 

Auf der Grundlage der „Verordnung (EWG) 
Nr. 3575/90 des Rates vom 5. Dezember 1990 über die 
Intervention der Strukturfonds im Gebiet der ehema-
ligen DDR" wurde für die neuen Länder ein Gemein-
schaftliches Förderkonzept für 1991 bis 1993 erstellt. 
Für die Förderung der Entwicklung des ländlichen 
Raumes, sog. Ziel 5 b-Maßnahmen, beabsichtigen die 
neuen Länder in diesem Rahmen u. a. auch Maßnah-
men der Dorferneuerung mit den Schwerpunkten 
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— Wiederherstellung des typischen dörflichen Orts-
bildes und ortsbildprägender Bausubstanz, 

— Um-, Aus- und Neubau von Gebäuden und Anla-
gen für gemeinschaftliche Zwecke, Versorgungs- 
und Dienstleistungsaufgaben einschließlich für 
das Kleinhandwerk und den 

— Aufbau sozialer Selbsthilfeorganisationen 

durchzuführen. 

Die EG finanziert Förderungsmaßnahmen in diesem 
Rahmen bis zu 50 v. H. der öffentlichen Beihilfen, die 
im übrigen Mittel des Bundes, der Länder und anderer 
Gebietskörperschaften sind. 

Neben dem Dorferneuerungsprogramm und der För-
derung der Flurneuordnung ist im Rahmen der GAK 
auch das Programm zur Wiedereinrichtung und 
Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe von 
Bedeutung, mit welchem neben Investitionshilfen als 
Starthilfe auch Zinsverbilligungen für Kapitalmarkt-
darlehen finanziert werden. Förderfähig sind im Rah-
men dieses Programms auch Investitionen in Gebäu-
den und baulichen Anlagen. 

Von besonderer Bedeutung sind dabei investive Maß-
nahmen für zentrale Wasserversorgungs- und Abwas-
seranlagen in ländlichen Gemeinden. Innerhalb der 
GAK stellt der Bund dafür in 1991 Fördermittel in 
Höhe von 134 Mio. DM bereit. Damit werden investive 
Maßnahmen der Trinkwasserversorgung und Abwas-
serbehandlung in ländlichen Gemeinden mit einem 
Wertumfang von 471,7 Mio. DM gefördert. 

Für die Dorferneuerung in landwirtschaftlich gepräg-
ten Gemeinden kann darüber hinaus die Förderung 
von Maßnahmen zur Energieeinsparung und Energie-
trägerumstellung im Bereich der Landwirtschaft von 
Bedeutung sein. 

Ergänzende Fachprogramme in den Bereichen 
Wohnungsbau und Wohnungsmodernisierung 

Bereits im Zusammenhang mit dem Einigungsvertrag 
hat die Bundesregierung ein Programm im Umfang 
von 10 Mrd. DM zur Förderung der Modernisierung 
und Instandsetzung von Wohnungen durch zinsver-
billigte Darlehen aufgelegt, das über die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) in Frankfurt am Main abge-
wickelt wird. 

Eine weitere Förderung von Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen für die Jahre 1991 und 
1992 ist in dem von der Bundesregierung beschlosse-
nen „Gemeinschaftswerk Aufschwung-Ost" als rasch 
wirksames Förderungsangebot alternativ neben dem 
Darlehens-Programm der KfW möglich. Der Bund 
stellt für dieses Förderprogramm für die Jahre 1991 
und 1992 jeweils 700 Mio. DM bereit. Eigentümer von 
Wohnungen können einen Zuschuß von 20 v. H., 
höchstens 100 DM je Quadratmeter Wohnfläche, zu 
den Aufwendungen erhalten. Dieser Zuschuß gilt 
auch für Eigenfinanzierung. 

Für Mietwohnungen und eigengenutzte Wohnungen 
gelten besondere Steuerförderungen. Gleichzeitig 
wird im Rahmen des „Gemeinschaftswerkes Auf

-

schwung-Ost" die Privatisierung von Mietwohnun-
gen durch 20%ige Kaufpreiszuschüsse gefördert. Der 
Bund stellt hierfür jeweils 1991 und 1992 180 Mio. DM 
zur Verfügung. 

Ergänzende Fachprogramme der Denkmalpflege 

Der Bund stellt im Rahmen des Denkmalpflegeprog-
ramms Fördermittel zur Erhaltung von Denkmälern 
mit nationalem Kulturwert bereit. Die für 1991 bereit-
stehenden 14,2 Mio. DM, davon 3 Mio. DM für die 
neuen Länder, werden durch Programme des Bundes-
ministers des Innern 

— zur „Sicherung, Erhaltung und Restaurierung von 
unbeweglichen Kulturdenkmälern und wertvollen 
historischen Bauten (Einzelobjekte) im Beitrittsge-
biet" mit einem Volumen von je 50 Mio. DM in den 
Jahren 1991 und 1992 und 

— zur „Förderung von kirchlichen und karitativen 
Hilfsmaßnahmen im Beitrittsgebiet" mit einem 
Volumen von 80 Mio. DM im Jahre 1991 

erweitert. 

Ergänzende Programme der Wirtschaftsförderung 

Seit Oktober 1990 wird auch in den neuen Bundeslän-
dern für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur" vom Bund und 
den Ländern gemeinsam über fünf Jahre jährlich 
3 Mrd. DM an Fördermitteln bereitgestellt. Als Ergän-
zung kommen Fördermittel aus dem EG-Regional-  
und Sozialfonds hinzu. 

Als Komplementärprogramm zur Finanzierung des 
erforderlichen kommunalen Eigenanteils, der bei 
öffentlichen Investitionen mindestens 10 v. H. betra-
gen soll, hat das Kommunalkreditprogramm Bedeu-
tung. 

Komplementärförderungen im Rahmen der einzelbe-
trieblichen Förderung sind Investitionszulagen und 
Sonderabschreibungen. 

Im Frühjahr 1991 wurde im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgaben ein Sonderprogramm beschlossen, 
mit welchem von besonders hoher Arbeitslosigkeit 
betroffene Regionen gefördert werden. 

Weitere Fördermöglichkeiten für gewerbebezogene 
städtebauliche Maßnahmen bieten die Kreditpro-
gramme des Bundes und der öffentlichen Förderban-
ken (KFW-Programme, ERP-Programme). Bereits 
1990 wurden die folgenden gewerbebezogenen För-
dermöglichkeiten geschaffen: 

— Das Modernisierungsprogramm (für allgemeine 
Modernisierung von Produktionsanlagen, Erwei-
terung der Produktionskapazitäten usw.), 

— das Umweltschutzprogramm (z. B. für Investitio-
nen zur Abwasserreinigung, Luftreinhaltung, 
Energieeinsparung), 

— das Tourismusprogramm, 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/3403 

— das Existenzgründungsprogramm, 

— das Mittelstandsprogramm, 

— das Eigenkapitalhilfeprogramm. 

Im Frühjahr 1991 wurde ein weiteres Förderpro-
gramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW-
Investitionskreditprogramm) aufgelegt. Hiermit sol-
len künftig klein- und mittelgewerbliche Investitionen 
durch zinsgünstige Kredite mit langer Laufzeit unter-
stützt werden. 

Auch mittel- und langfristige Kredite der europäi-
schen Investitionsbank können für Maßnahmen der 
Wirtschaftsförderung in den Ländern beantragt wer-
den. Für die Förderung der wirtschaftsnahen Infra-
struktur im Grenzgebiet wurden 1990 und 1991 
400 Mio. DM bereitgestellt. 

Sonstige ergänzende Programme 

Mit dem im Oktober 1990 initiierten Kommunalkredit

-

programm werden neben Maßnahmen der Erschlie

-

ßung und Verbesserung der Ver- und Entsorgungsin

-
4. Ausblick 

Der sich vollziehende Strukturwandel im ländlichen 
Raum der neuen Länder erfordert auch von den 
Kleinstädten und Dörfern, sich verstärkt den neuen 
Aufgaben und Funktionen zu öffnen. Zugleich wird es 
für die einzelnen ländlichen Gemeinden immer wich-
tiger, ihre unverwechselbare Eigenheit zu erhalten, 
das kulturelle Erbe zu sichern und ökologische Stand-
ortvorteile zu bewahren. Das erfordert über agrar-
strukturelle Maßnahmen und die Wirtschaftsförde-
rung hinaus den verstärkten Einsatz städtebaulicher 
Konzepte und Instrumente. Städtebauliche Dorfer-
neuerung ist analog den Erfahrungen der alten Län-
der auch in den neuen Ländern verstärkt als Aufga-
bengebiet der Städtebauförderung ins Bewußtsein zu 
rücken. 

Über 20jährige Erfahrungen bei der Förderung der 
Stadt- und Dorferneuerung in der Bundesrepublik 
Deutschland lassen den Schluß zu, daß auch in den 
neuen Ländern die städtebauliche Erneuerung als 
eine langfristige Aufgabe für die Umsetzung von 
Erneuerungs- und Entwicklungsstrategien der Klein-
städte und Dörfer im ländlichen Raum zu sehen ist. 
Dabei kann auf bewährte Verfahren und Ins trumente 
im Bereich der Städtebauförderung, Dorferneuerung 
und städtebaulichen Planung zurückgegriffen wer-
den, die aber unter den Rahmenbedingungen des 
ökonomischen, sozialen und ökologischen Umbruchs 
der neuen Länder innovativ und flexibel gehandhabt 
und weiterentwickelt werden müssen. 

Stärker noch als in den alten Ländern müssen in den 
Kleinstädten und Dörfern der neuen Länder Aufgaben 
der Innenentwicklung der Ortslagen als ein wichtiger 

frastruktur auch solche der Stadt- und Dorferneue-
rung gefördert. Hierfür stehen bis 1993 zinsverbilligte 
Darlehen in einem Volumen von 15 Mrd. DM bereit, 
mit denen bis zu zwei Drittel der Investitionssumme 
gedeckt werden können. 

Aus dem Gemeinschaftswerk „Aufschwung-Ost" 
steht seit dem Frühjahr 1991 eine Investitionspau-
schale in Höhe von 5 Mrd. DM zur Instandsetzung 
kommunaler Gebäude und Anlagen den Städten, 
Gemeinden und Kreisen bereit. Ebenfalls sinnvoll mit 
der städtebaulichen Erneuerung lassen sich die För-
dermaßnahmen des Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetzes verbinden, z. B. beim Bau- oder Aus-
bau von innerörtlichen Straßen. 

Zusätzlich zu den umfangreichen Finanzhilfen des 
Bundes werden seit 1991 die Programme der Länder 
auch im Infrastrukturbereich wirksam. Das Land 
Brandenburg z. B. stellt für Maßnahmen zum Ausbau 
der zentralen Wasserversorgung, zum Bau neuer 
Wasser- und Klärwerke und zum Ausbau der Abwas-
serkanalisation u. ä. 200 Mio. DM zur Verfügung. 

Beitrag zur städtebaulichen Erneuerung verstanden 
werden. 

Das wird auch Schrumpfungsprozesse sowohl im 
agrarisch strukturierten Siedlungsrahmen als auch in 
anderen Regionen einschließen, für die städtebauli-
che Dorferneuerungsmaßnahmen gefunden werden 
müssen. 

Dabei ist zu fragen, welche Aufgaben sich aus den 
neuen agrarstrukturellen Bedingungen und Verände-
rungen ergeben werden und welche Impulse und 
Stabilisierungseffekte von einem intakten Gemein-
wesen, von Vereinen, freiwilligen Zusammenschlüs-
sen der Gemeinden u. a. m. ausgehen können und 
städtebaulich umzusetzen sind. 

Dazu gehören der Ausbau haushaltsnaher und pro-
duktionsorientierter Infrastruktur, die Stärkung zen-
tralörtlicher Ansätze, die Verbesserung der Erreich-
barkeit, die Stabilisierung der Wohnungsfunktion 
sowie die Förderung des Fremdenverkehrs. 

Schon im ersten Jahr der Modellvorhaben „Städte-
bauliche Erneuerung in Kleinstädten und Dörfern der 
neuen Länder" konnten Erfahrungen gesammelt wer-
den, die für den künftigen Prozeß der städtebaulichen 
Erneuerung in Kleinstädten und Dörfern der neuen 
Länder von allgemeinem Interesse sind. Das be trifft 
solche Themenfelder wie 

— die Einbindung der Erneuerungsmaßnahmen in 
einen Gesamtkomplex der gemeindlichen bzw. 
gemeindeübergreifenden Entwicklungsplanung, 

— die Mobilisierung der örtlichen Mitwirkungsbe-
reitschaft im investiven wie im nichtinvestiven 
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Bereich durch Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteili-
gung und Beratungsangebote, 

— die Verteilung der verfügbaren Fördermittel zwi-
schen den dringlichen öffentlichen und p rivaten 
Maßnahmebereichen, 

— die Einschaltung von externen Beauftragten für 
Planungs- und insbesondere Beratungsleistun-
gen, 

— die Bündelung des Einsatzes von Städtebauförder-
mitteln mit wichtigen Fachprogrammen, z. B. im 
Bereich der technischen Infrastruktur. 

Durch eine begleitende Forschung, gekoppelt mit 
einer intensiven betreuenden Beratung in den 
Modellvorhaben werden innovative Lösungen aus 
den Modellvorhaben schnell breitenwirksam ge-
macht. Die Modellvorhaben sind somit als Lernwerk-
stätten für modellhaftes Vorgehen und den Wissens-
transfer von verallgemeinerungswürdigen Ergebnis-
sen für die städtebauliche Erneuerung in der Vielzahl 
der kleinen Städte und Dörfer der neuen Länder zu 
verstehen. 

Damit sind sie auch unverzichtbare Entscheidungshil-
fen für die Städtebaupolitik der Bundesregierung. 
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5. Anlagen 

5.1 Karten 1-6 

5.2 Tabellen I—VII 
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Tabelle I 

Anteil der geförderten Gemeinden 
je Gemeindegrößengruppe an der Gesamtzahl 

der geförderten Gemeinden 
im Land MECKLENBURG-VORPOMMERN 

Gemeindegrößen

-

gruppe E 

Anzahl 
der ge

-

förderten 
Gemein

-

den 

prozentualer 
Anteil an der 

Gesamtzahl der 
geförderten 
Gemeinden 

unter 2 000 	 7 10,9 

von 2 000 
bis unter 5 000 	 29 45,3 

von 5 000 
bis unter 10 000 	 12 18,8 

von 10 000 
bis unter 20 000 	 14 2/,9 

20 000 und mehr 	 2 3,1 

Summe 	 64 100,0 

Quelle: BfLR/BMBau 

Tabelle II 

Anteil der geförderten Gemeinden 
je Gemeindegrößengruppe an der Gesamtzahl 

der geförderten Gemeinden 
im Land BRANDENBURG 

Gemeindegrößen

-

gruppe E 

Anzahl 
der ge

-

förderten 
Gemein

-

den 

prozentualer 
Anteil an der 

Gesamtzahl der 
geförderten 
Gemeinden 

unter 2 000 	 26 25,5 

von 2 000 
bis unter 5 000 	 30 29,4 

von 5 000 
bis unter 10 000 	 17 16,7 

von 10 000 
bis unter 20 000 	 11 10,8 

20 000 und mehr 	 18 17,6 

Summe 	 102 100,0 

Quelle: BfLR/BMBau 

Tabelle III 

Anteil der geförderten Gemeinden 
je Gemeindegröflengruppe an der Gesamtzahl 

der geförderten Gemeinden 
im Land THÜRINGEN 

Gemeindegrößen

-

gruppe E 

Anzahl 
der ge

-

förderten 
Gemein

-

den 

prozentualer 
Anteil an der 

Gesamtzahl der 
geförderten 
Gemeinden 

unter 2 000 	 9 10,5 

von 2 000 
bis unter 5 000 	 29 33,7 

von 5 000 
bis unter 10 000 	 17 /9,8 

von 10 000 
bis unter 20 000 	 14 16,3 

20 000 und mehr 	 17 19,7 

Summe 	 86 100,0 

Quelle: BfLR/BMBau 

Tabelle IV 

Anteil der geförderten Gemeinden 
je Gemeindegrößengruppe an der Gesamtzahl 

der geförderten Gemeinden 
im Land SACHSEN-ANHALT 

Gemeindegrößen

-

gruppe E 

Anzahl 
der ge

-

förderten 
Gemein

-

den 

prozentualer 
Anteil an der 

Gesamtzahl der 
geförderten 
Gemeinden 

unter 2 000 	 0 0 

von 2 000 
bis unter 5 000 	 5 21,7 

von 5 000 
bis unter 10 000 	 2 8,7 

von 10 000 
bis unter 20 000 	 6 26,1 

20 000 und mehr 	 10 43,5 

Summe 	 23 100,0 

Quelle: BfLR/BMBau 
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Tabelle V 

Anteil der geförderten Gemeinden 
je Gemeindegrößengruppe an der Gesamtzahl 

der geförderten Gemeinden 
im Land SACHSEN 

Gemeindegrößen- 
gruppe E 

Anzahl 
der ge

-

förderten 
Gemein

-

den 

prozentualer 
Anteil an  der 

Gesamtzahl der 
geförderten 
Gemeinden 

unter 2 000 	 1 2,2 

von 2 000 
bis unter 5 000 	 5 11,2 

von 5 000 
bis unter 10 000 	 10 22,2 

von 10 000 
bis unter 20 000 	 6 13,3 

20 000 und mehr 	 23 51,1 

Summe 	 45 100,0 

Quelle: BfLR/BMBau 

Tabelle VI 

Anteil der geförderten Gemeinden 
je Gemeindegrößengruppe an der Gesamtzahl 

der geförderten Gemeinden insgesamt 
in den neuen Ländern 

Gemeindegrößen

-

gruppe E 

Anzahl 
der ge

-

förderten 
Gemein

-

den 

prozentualer 
Anteil an der 

Gesamtzahl der 
geförderten 
Gemeinden 

unter 2 000 	 43 13,4 

von 2 000 
bis unter 5 000 	 98 30,6 

von 5 000 
bis unter 10 000 	 58 18,2 

von 10 000 
bis unter 20 000 	 51 /5,9 

20 000 und mehr 	 70 21,9 

Summe 	 320 100,0 

Quelle: BfLR/BMBau 

Tabelle VII 

Anteil der geförderten Gemeinden 
an der Gesamtzahl der Gemeinden der 

neuen Länder nach Gemeindegrößengruppen 

Anteil der 

Gemeindegrößen- Anzahl geförderten 

gruppe E der Ge- Gemeinden 
meinden 

Anzahl Prozent 

unter 2 000 	 6 597 43 0,7 

von 2 000 
bis unter 5 000..  	 583 98 16,8 

von 5 000 
bis unter 10 000 	 164 58 35,4 

von 10 000 
bis unter 20 000 	 104 51 49,1 

20 000 und mehr 	 117 70 59,8 

Summe 	 7 565 320 4,2 

Quelle: BfLR/BMBau 







 


